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Schutzkonzept 
 
Aufgrund der aktuellen Lage wird die Gemeindeversammlung unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes durchgeführt. Es 
sind folgende Regeln zu beachten: 
 Personen, welche sich krank oder unwohl fühlen, bleiben der Versammlung fern. 
 Die Stimmberechtigten, auch wenn sie einer Risikogruppe angehören, entscheiden in Eigenverantwortung über ihre 

Teilnahme. 
 Die Eingangstüren stehen offen. Der Einlass zum Versammlungsraum erfolgt im «Tropfen-System». 
 Während der gesamten Gemeindeversammlung besteht eine Maskenpflicht. 
 Der 1.5m-Abstand voneinander ist zwingend einzuhalten. Der Raum wird so bestuhlt, dass zwischen den Reihen ge-

nügend Raum bleibt. Die Sitzreihen sind so zu belegen, dass jeweils zwischen Einzelpersonen ein Sitz frei bleibt. 
 Auf Händeschütteln wird verzichtet. 
 Für die Teilnahme an der Gemeindeversammlung besteht keine Zertifikatspflicht.  
 Die Sicherheitsmassnahmen und Weisungen vor Ort sind einzuhalten. 
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Einladung 
 

zur Gemeindeversammlung 
 
 
Wir freuen uns, Sie zur Budgetgemeindeversammlung 
vom  
 
 
Donnerstag, 9. Dezember 2021, 20:00 Uhr,  
im Gemeindezentrum Oberdorf (Mehrzweckhalle)  
 
 
einladen zu dürfen. Es stehen folgende Traktanden zur 
Behandlung an: 
 
 
Traktanden 
 
 
- Begrüssung; Bestellung des Büros 
 
1. Kenntnisnahme des Legislaturprogramms  

2022 – 2025 
 

2. Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025 mit  
Budget 2022 und Steuerfuss  
2.1. Kenntnisnahme des Aufgaben- und  
 Finanzplans 2022 – 2025 
2.2. Beschluss über das Budget 2022 
 

3. Beschlussfassung über die Revision des Feuerwehr-
reglements der Gemeinden Wauwil und Egolzwil 
 

4. Beschlussfassung über die Revision des Abfallent-
sorgungsreglements der Gemeinde Egolzwil 
 

5. Beschlussfassung über den Zusammenschluss zur 
«Musikschule Region Willisau» sowie über die Ver-
bandsstatuten und das Reglement 
 

6. Wahl der externen Revisionsstelle für die Amts- 
dauer 2022 - 2023 
 

- Wünsche und Anregungen  
  (§ 111 Stimmrechtsgesetz) 

 
Aktenauflage 
Die Akten zu den einzelnen Traktanden liegen ab dem 22. 
November 2021 bei der Gemeindeverwaltung Egolzwil 
zur Einsichtnahme auf. 
Zudem werden die Unterlagen auf der Website der Ge-
meinde Egolzwil publiziert. 
Den detaillierten Rechnungsauszug stellen wir Ihnen 
gerne auch direkt zu. Bitte verlangen Sie die Unterlagen 
bei der Gemeindeverwaltung Egolzwil (041 984 00 10  
oder gemeindeverwaltung@egolzwil.ch) 
 
 
Stimmberechtigung 
Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, 
die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen 
dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Bei-
standschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte 
Person vertreten werden und bis spätestens 4. Dezem-
ber 2021 in Egolzwil ihren politischen Wohnsitz geregelt 
haben. 
 
 
Egolzwil, 25. Oktober 2021 
 
Gemeinderat Egolzwil 
 
 
 
Parteiversammlungen 
Die Parteiversammlungen zur Vorbesprechung der Ge-
meindeversammlung finden statt: 
Die Mitte Egolzwil: 
Mittwoch, 24. November 2021, 20:00 Uhr, Singsaal 
FDP.Die Liberalen Egolzwil 
Montag, 29. November 2021, 20:00 Uhr, Singsaal 
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Vorwort Gemeindepräsident 
 
 
Liebe Egolzwilerinnen, Liebe Egolzwiler 
 
Nach zustimmender Kenntnisnahme der Gemeindestra-
tegie hat der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Kommissionen und den Parteien das Legis-
laturprogramm 2022 – 2025 erstellt. In diesem werden 
die anstehenden Projekte und Absichten konkretisiert 
und die dafür notwendigen Ressourcen und finanziellen 
Mittel eingeplant. Das Legislaturprogramm ist als Kennt-
nisnahme traktandiert und ermächtigt den Gemeinderat, 
die Projekte in Angriff zu nehmen.  
  
Zusammen mit den Planungsparametern und der vorge-
sehenen Investitionen ergibt sich danach der Aufgaben- 
und Finanzplan. Leider zeigt dieser in den nächsten Jah-
ren rote Zahlen. Aufgrund der geplanten, notwendigen 
Investitionen steigt die Verschuldung an. Der Gemeinde-
rat hat daraufhin eine Sparrunde durchgeführt, ange-
dachte Investitionen verschoben und Kosten optimiert. 
Da die Steuerkraft stagniert und gleichzeitig die wirt-
schaftliche Sozialhilfe ansteigt, sieht sich der Gemeinde-
rat gezwungen mit dem Budget 2022 die Steuereinhei-
ten um 0.05 Einheiten auf 2.05 Einheiten anzuheben. Er-
freulicherweise hat dies für die Steuerbelastung  
 
 
 

der Egolzwiler Bevölkerung keine Auswirkungen, da der 
Kanton eine Steuerreduktion von 0.1 Einheiten budge-
tiert. Die Veränderungen infolge des AFR18 zeigen be-
reits seine Wirkung und belasten das Gemeindebudget 
zu Gunsten des Kantonshaushalts. Auch nach der Erhö-
hung zeigt das Budget 2022 einen Verlust von CHF 
492'330. Um die geplanten Investitionen zu finanzieren 
und weiterhin einen stabilen Finanzhaushalt auszuwei-
sen, ist aktuell ab 2023 eine Steuereinheit von 2.10 vor-
gesehen.  
  
Neben dem Budget stehen noch weitere Traktanden zur 
Abstimmung: Das Abfallreglement wird an die neusten 
Gesetzesbestimmungen angepasst sowie die Gebühr 
der Spezialfinanzierung neu festgelegt. Auch dürfen wir 
über die Fusion der Musikschule Region Schötz mit der 
Musikschule Region Willisau sowie das neue Feuerwehr-
reglement befinden.  
 
Wie Sie sehen, sind einige anspruchsvolle und interes-
sante Traktanden zu diskutieren. Nehmen Sie Ihre Mit-
wirkungsmöglichkeiten wahr und kommen Sie an die Ge-
meindeversammlung vom 9. Dezember 2021. Der Ge-
meinderat freut sich auf eine rege Teilnahme. 
 
 
Pascal Muff 
Gemeindepräsident 
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Traktandum 1 
 
Kenntnisnahme des Legislaturprogramms 2022 - 2025 
 
Das Legislaturprogramm ist ein Instrument der mittelfris-
tigen Planung und hat einen Planungshorizont von vier 
Jahren. Es ist neben der Gemeindestrategie (Planungsho-
rizont 10 Jahre) und dem jährlichen Aufgaben- und Fi-
nanzplan mit dem Budget das wichtigste Führungsinstru-
ment der Gemeinde. Das Legislaturprogramm baut auf 
der Gemeindestrategie auf. Es konkretisiert diese und 
benennt die Massnahmen zur Erreichung der gesetzten 
Ziele. Das Legislaturprogramm ist innerhalb von zwei Jah-
ren nach Beginn der neuen Legislatur der Gemeindever-
sammlung zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die Gemein-
deversammlung kann das Legislaturprogramm ableh-
nend, neutral oder zustimmend zur Kenntnis nehmen. Zu 
den Planungsunterlagen können die Stimmberechtigten 
gemäss Art. 14 Abs. 3 der Gemeindeordnung Bemerkun-
gen anbringen. Diese sind jedoch für den Gemeinderat 
rechtlich nicht verbindlich. Bemerkungen bedürfen eines 
Mehrheitsbeschlusses der Gemeindeversammlung.  
 
Das neue Legislaturprogramm basiert auf der Gemein-
destrategie 2021 – 2030 und löst das bisherige Leitbild 
ab. Es ist nach den fünf Aufgabenbereichen aufgebaut 
und ist unter Mitwirkung der ortsansässigen Parteien und 
Kommissionen entstanden. Die Controlling-Kommission 
hat anlässlich einer gemeinsamen Sitzung mit dem Ge-
meinderat den Entwurf besprochen. Bemerkungen und 
Anregungen der Parteien, Kommissionen und der Con-
trolling-Kommission sind in das vorliegende Planungs-
instrument soweit als möglich eingeflossen. 
 

Das Legislaturprogramm 2022 – 2025 bildet erstmals die 
Grundlage für den Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 
2025 sowie das Budget 2022. Die politischen Leistungs-
aufträge der Bereiche sind entsprechend diesem Pla-
nungsinstrument überarbeitet worden. Es wird auch auf 
die Schwerpunkte aus der Gemeindestrategie und dem 
Legislaturprogramm verwiesen. Abweichungen wird der 
Gemeinderat jeweils mit dem Jahresbericht begründen. 
 
Der Gemeinderat ist überzeugt, mit dem vorliegenden Le-
gislaturprogramm die Gemeindestrategie 2021 – 2030 
zielgerichtet umzusetzen und den Stimmberechtigten 
den Weg in die Zukunft transparent darzulegen. Selbst-
verständlich werden sich auf dem Weg Hindernisse erge-
ben und es werden Anpassungen notwendig sein. Ge-
meindestrategie und Legislaturprogramm sollen dennoch 
für Gemeinderat und Stimmberechtigten Leitplanken für 
die politischen Aktivitäten der nächsten vier Jahre sein. 
Die Gemeinde ist damit für die Zukunft gut gerüstet. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, das Legislaturprogramm 
2022 – 2025 von Egolzwil zustimmend zur Kenntnis zu 
nehmen 
 
Das Legislaturprogramm befindet sich im Anhang (1) die-
ser Botschaft.

 
 

Traktandum 2 
 
Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025 mit Budget 2022 und Steuerfuss 
 
 
In Kürze 
 
Grundlagen zum Budget 2022 mit integriertem  
Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025 
Gemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemein-
den hat der Gemeinderat jährlich einen Aufgaben- und Fi-
nanzplan (AFP) zu erstellen und legt diesen den Stimmbe-
rechtigten zur Kenntnisnahme vor. Mit dem rollenden, auf 
vier Jahre ausgelegten AFP werden jährlich die Massnah-
men zur Umsetzung des Legislaturprogramms festgelegt. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung der Grundlagen für das Budget 
2022 und den AFP sind sehr viele Aspekte nur schwer ein-

zuschätzen, insbesondere die Berechnung der Steuerein-
nahmen und die Ausgaben für die Soziallasten und Infra-
strukturen.  
 
Das wichtigste in Kürze: 
 Aufwandüberschuss 2022:  CHF  492'330 
 Bruttoinvestitionen 2022:  CHF  2'317'600 
 Steuerfuss 2022: 2.05 (Budget 2021: 2.0 Einheiten) 
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Erfolgsrechnung/Steuerfuss 
Nach den sehr guten Rechnungsabschlüssen der letzten 
Jahre muss der Gemeinderat wie bereits für das Jahr 2021 
auch im 2022 einen Aufwandüberschuss von CHF 492'330 
präsentieren. Im Rahmen des Budgetprozesses wurde eine 
Sparrunde durchgeführt, angedachte Investitionen verscho-
ben und Kosten optimiert. Da die Steuerkraft stagniert und 
gleichzeitig die Soziallasten ansteigen, sieht der Gemeinde-
rat deshalb für das Jahr 2022 eine Steuererhöhung von 0.05 
Einheiten und nochmals 0.05 Einheiten für das Jahr 2023 
vor. Diese Steuererhöhung hat keine Auswirkungen auf die 
Steuerlast der Steuerpflichtigen, weil der Kanton Luzern 
eine Reduktion der Staatssteuern vorsieht. Zur Erinnerung: 
Mit der Aufgaben- und Finanzreform 2018 fand ein Steuer-
fussabtausch statt. Die Gemeinden reduzierten den Steuer-
fuss um 0.10 Einheiten, im Gegenzug erhöhte der Kanton 
den Steuerfuss. Die Erfahrungen des AFP18 zeigen heute 
aber auch auf, dass mit der Übernahme der Soziallasten 
durch die Gemeinden, der Kantonshaushalt wesentlich ent-
lastet und die Gemeindefinanzen belastet werden. Der Auf-
wandüberschuss kann mit dem Eigenkapital der Gemeinde 
Egolzwil von rund 4 Millionen Franken verrechnet werden. 
Für die Entlastung der Erfolgsrechnung ist jedoch eine Steu-
ererhöhung unumgänglich. 
So sind gegenüber dem Budgetjahr 2021 die Aufwände um 
CHF 698'000 gestiegen. Das grösste Kostenwachstum be-
steht im Personalbereich, rund CHF 297'000, und bei den 
Transferkosten (Entschädigungen an Gemeinwesen, Kanto-
nen und Gemeindezweckverbände), rund CHF 332'000. 
Durch die Neuorganisation der Verwaltung und dem gene-
rellen Wachstum ist im Verwaltungsbereich eine Vollzeit-
stelle geschaffen worden, die im Budgetjahr 2022 erstmals 
voll zum Tragen kommt. Auch im Bereich Bildung ist ein 
durch den Regierungsrat beschlossener Lohnanstieg zu be-
rücksichtigen. Dieser Lohnanstieg setzt sich aus einer ge-
nerellen Lohnerhöhung von 2.15 %, einem Mutationseffekt 
von 0.5 % und zusätzlichen Lektionen sowie Personalmehr-
kosten im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung des 
Schulleiters zusammen. Im Gegenzug haben sich die Kan-
tonsbeiträge im Bildungsbereich um CHF 244'000 erhöht. 
Ein überdurchschnittliches Ausgabenwachstum zeigt sich 
im Bereich Gesundheit und Soziales. Es handelt sich dabei 
vorwiegend um gebundene Ausgaben, womit der eigene 
Handlungsspielraum sehr gering ist. Die höheren Transfer-
kosten gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf  
CHF 332'000, diese setzen sich wie folgt zusammen: Rest-
finanzierung stationäre Pflege CHF 107'000, Kindes- und 
Erwachsenschutz CHF 45'000, Ergänzungsleistungen 
AHV/IV CHF 53'000, Sozialhilfe CHF 127'000.  
Eine Erhöhung erfährt auch die Zahlung der Gemeinde  
Egolzwil in den Finanzausgleich. Im Jahr 2021 betrug dieser 
noch CHF 43'123, im Jahr 2022 bereits  
CHF 103'058 
 
Investitionen 
Die Investitionsrechnung 2022 sieht Ausgaben von  
CHF 2'317'600 vor. Dabei ist zu beachten, dass davon  
CHF 1'629'000 auf spezialfinanzierte Bereiche entfallen 

und somit nicht mit Steuergeldern finanziert werden. Es 
handelt sich hierbei ausschliesslich um Projekte zur Werter-
haltung der Infrastrukturen der Gemeinde Egolzwil.  
Für die gesamte Budget- und Planungsperiode 2022 bis 
2025 sind aufgrund der aktuellen Priorisierungen Investitio-
nen von CHF 6'556'000 vorgesehen. Nicht enthalten sind 
zurzeit allfällige Perimeterbeiträge aus den Strassensanie-
rungen, weil die Planung noch zu wenig weit vorangeschrit-
ten ist. Zusätzlich wird für das Jahr 2024 ein Betrag von  
CHF 1'500'000 für Wohnungen mit Assistenz veranschlagt. 
Zum heutigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, in welcher Form 
die Beteiligung erfolgt und ob es sich um eine Investition in 
das Finanz- oder Verwaltungsvermögen handeln wird. Auf-
grund der geplanten, notwendigen Investitionen steigt die 
Pro-Kopf-Verschuldung an. Der Peak wird im Jahr 2026 er-
reicht sein. Ab diesem Zeitpunkt wird die Rechnung wieder 
ausgeglichen gestaltet werden können. 
 
Kostenrechnung 
Auf das neue Budgetjahr 2022 wurde die bestehende Struk-
tur (Kostenstellen / Kostenträger) mit neuen Kostenstellen 
in den Bereichen Gesundheit und Soziales und Bau, Umwelt 
und Infrastruktur ergänzt. Zudem wurde die Verwaltungslie-
genschaft von einem Kostenträger in eine Kostenstelle ge-
ändert.  
Ab 2022 wird das Personal nach deren Tätigkeiten verursa-
chergerecht den jeweiligen Aufgabenbereichen zugeordnet. 
Dies hat zur Folge, dass die bestehenden Umlagen der Kos-
tenstellen neu beurteilt und angepasst worden sind. Diese 
Veränderungen führen zu Abweichungen gegenüber den 
Vorjahreszahlen und die Umverteilung der Kosten auf die 5 
Aufgabenbereiche. Es ist davon auszugehen, dass auch in 
den kommenden Jahren Anpassungen bzw. Verbesserun-
gen vorgenommen werden, um möglichst die Kosten und 
Erlöse denjenigen Aufgabenbereichen bzw. Leistungen zu-
zuordnen, welche die Kosten und Erlöse verursachen.  
 
AB1: Präsidiales, Zentrale Dienste und Kultur 
Verantwortlich:  Pascal Muff, Ressort Präsidiales 
Saldo Globalbudget 2022: CHF  626'000 
Saldo Globalbudget 2021: CHF 489'000 
Investitionsausgaben 2022: CHF 100'000 
Investitionsausgaben 2021: CHF 0 
 
Das Globalbudget 2022 ist gegenüber dem Vorjahr um  
CHF 137'000 höher. Die Erhöhung ist darauf zurückzufüh-
ren, dass der Kostenträger Kultur neu dem Aufgabenbereich 
1 zugewiesen worden ist. Die Verantwortung für diesen Be-
reich wurde bereits zu Beginn der neuen Amtsdauer 2020 
bis 2024 dem Gemeindepräsidenten übergeben. Die Abbil-
dung der Leistungsgruppe Kultur im Aufgabenbereich 1 ist 
nun die logische Folgerung daraus. In den Vorjahren war der 
Teilbereich Kultur im Aufgabenbereich Gesundheit und So-
ziales enthalten. 
Auf der Gemeindeverwaltung ist im Zuge der Umsetzung 
des Führungsmodells eine Vollzeitstelle geschaffen worden. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass im Bereich Bau und Infra-
struktur und Finanzen die Pensen nicht ausreichen, und die 
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Mitarbeitenden Mehrzeiten leisten müssen. Die neu ge-
schaffene Stelle ist eine Assistenzstelle, die den Bereichs-
leitungen administrative Aufgaben abnimmt. Damit werden 
die Aufgaben stufengerecht zugewiesen und die Professio-
nalität der Verwaltung kann sich weiterentwickeln. 
 
AB 2: Gesundheit und Soziales 
Verantwortlich:  Antoinette Wicki, Ressort Soziales 
Saldo Globalbudget 2022: CHF  2'349'000 
Saldo Globalbudget 2021: CHF  2'193'000 
Investitionsausgaben 2022: CHF 0 
Investitionsausgaben 2021: CHF 0 
 
Der Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales erfährt eine 
Kostensteigerung von rund CHF 332'000. Dies hat folgende 
Gründe: Die Personalkosten werden direkt dem Ausgaben-
bereich verbucht. Ein Kostenanstieg von CHF 100'000 ist 
auf höhere Restkosten an ambulante und stationäre Institu-
tionen zurückzuführen. Aufgrund der komplexeren Problem-
stellungen bei Sozialhilfebezügern sind zusätzliche Einglie-
derungsmassnahmen in den ersten Arbeitsmarkt budge-
tiert. Ausserdem rechnet die Gemeinde mit einer Zunahme 
der Fallzahlen. Schlussendlich steigen auch die Pro-Kopf-
Beiträge (Transferzahlungen) an den Kanton für Ergänzungs-
leistungen, Prämienverbilligungen und Sonderschulungen 
an. 
 
AB 3: Bau, Umwelt und Infrastruktur 
Verantwortlich:   Adolf Kreienbühl, Ressort B & I 
Saldo Globalbudget 2022: CHF 801'000 
Saldo Globalbudget 2021: CHF  741'000 
Investitionsausgaben 2022: CHF 2'198'000 
Investitionsausgaben 2021: CHF  628'000 
 
Die Aufwendungen des Aufgabenbereichs Bau, Umwelt und 
Infrastrukturen bewegen sich im gleichen Rahmen wie im 
Vorjahr. Eine grössere Abweichung ist bei der Leistungs-
gruppe Bau, Umwelt und Raumordnung festzustellen. Erst-
mals werden die Personalkosten direkt in diese Leistungs-
gruppe verbucht. Die Umlagen aus dem Ausgabenbereich 1 
reduzieren sich dadurch. 
Eine Dringlichkeit erfährt der Neubau des Grundwasser-
pumpwerkes um die Wasserversorgung längerfristig sicher-
stellen zu können. Die Projektierungsarbeiten sind im Gang. 
Der Sonderkredit für das Grundwasserpumpwerk wird der 
Stimmbevölkerung im Sommer 2022 zur Beschlussfassung 
unterbreitet. 
Ansonsten werden die bereits laufenden Projekte weiterge-
führt.  
 
AB 4: Bildung 
Verantwortlich:  Willi Geiser, Ressort Bildung 
Saldo Globalbudget 2022: CHF  1'910'000 
Saldo Globalbudget 2021: CHF  2'012'000 
 

Investitionsausgaben 2022: CHF 20'000 
Investitionsausgaben 2021:  CHF 0 
 
Das Globalbudget 2022 weist gegenüber dem Vorjahr Min-
derausgaben von rund CHF 101'000 aus. Obwohl die Per-
sonalkosten in diesem Bereich gestiegen sind, konnten 
diese mit den höheren Kantonsbeiträgen mehr als nur kom-
pensiert werden. 
 
AB 5: Finanzen und Steuern 
Verantwortlich:        Roland Wermelinger, Ressort Finanzen 
Saldo Globalbudget 2022: CHF - 5'194'000 
Saldo Globalbudget 2021: CHF -5'202'000 
Investitionsausgaben 2022: CHF 0 
Investitionsausgaben 2021:  CHF 0 
 
Der Steuerertrag wird neu mit 2.05 Einheiten (Vorjahr 2.00) 
veranschlagt. Das vorgesehene Steuerwachstum ist auf-
grund der aktuellen Situation vorsichtig berechnet und ba-
siert auf den provisorischen Steuerveranlagungen für das 
Jahr 2021.  
Nach wie vor gehört die Gemeinde Egolzwil aufgrund der 
sehr guten Jahresabschlüsse der letzten Jahre zu den Ge-
bergemeinden. Für das Jahr 2022 ist dies ein Betrag von 
CHF 103'058. Eine Neubeurteilung des Finanzausgleichs 
wird mit dem nächsten Wirkungsbericht des Kantons erfol-
gen. 
 
Zusammenfassung 
Die Budgetierung erfolgte in Zusammenarbeit zwischen der 
operativen und strategischen Ebene äusserst zurückhaltend 
und vorsichtig. Im Verlaufe des Prozesses wurde eine kon-
sequente Sparrunde in allen Aufgabenbereichen durchge-
führt. Nach wie vor können die Projekte, wie sie sich im Le-
gislaturprogramm präsentieren gestartet werden, die Kos-
ten werden sich jedoch auf einen längeren Zeitraum vertei-
len.  
Die anstehenden Investitionen der kommenden Jahre von 
rund 8 Millionen Franken beeinflussen den Finanzhaushalt 
wesentlich. Die Verschuldung nimmt zu. Auch die Auswir-
kungen des Bevölkerungswachstums auf die Bildung und 
die im heutigen Zeitpunkt stagnierenden Steuereinnahmen 
sind noch nicht konkret erkennbar. Mit der Steuererhöhung 
von 0.05 im Jahr 2022 und im 0.05 im Jahr 2023 resultieren 
zusätzliche Einnahmen, die eine gewisse Entlastung bieten, 
jedoch für die Steuerpflichtigen wegen der Steuersenkung 
des Kantons keine zusätzliche Belastung ergeben. 
Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, die Faktoren im vor-
liegenden Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025 offen und 
transparent darzustellen. Er steht vor der grossen Heraus-
forderung das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen, 
die Einnahmen zu optimieren und die Investitionen zu prio-
risieren. Ziel ist es den Finanzhaushalt im Lot zu behalten. 
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Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025 mit Budget 2022  
 
 
Planungsparameter 
 

Budget Budget
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ø Veränderung Personalaufwand (30) 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46) 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
Ø Veränderung Entgelte (42) 1.00% 1.00% 0.00% 0.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
Zinssätze (für Neukredite) 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.50% 0.75%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, nomal) 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin) 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%
Steuerfuss Gemeinde 2.00 2.05 2.10 2.10 2.10 2.10
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung 5.00% 3.50% 0.20% 0.20% 0.25% 1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr 1'623 1'680 1'683 1'686 1'690 1'707
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Finanzplanjahre 

 
 
Finanzkennzahlen 
 
Mit den beschriebenen Annahmen ergeben sich über die Planjahre 2022 - 2025 die folgenden Finanzkennzahlen gemäss 
kantonaler Vorgabe. 

Grenzwert R 2020 B 2021 B 2022 P 2023 P 2024 P 2025

Selbstfinanzierungsgrad* min.   80% 20.0% 18.0% -10.0% -5.0% 6.0% 21.0%
Selbstfinanzierungsanteil* min.   10% 5.9% 1.4% -2.8% -1.8% 1.3% 4.5%
Zinsbelastungsanteil max.     4% 0.2% 0.0% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5%
Kapitaldienstanteil max.   15% 4.1% 5.2% 5.1% 5.0% 5.2% 6.7%
Nettoverschuldungsquotient max. 150% 18.0% 28.0% 78.0% 130.0% 155.0% 172.0%
Nettoschuld pro Einwohner max. 870        613        876 2'373    4'185    5'130    5'991    
Nettoschuld ohne SF pro Einwohner max. 2'450     2'155     2'183 2'736    3'691    4'199    4'642    
Bruttoverschuldungsanteil max. 200% 96.0% 110.1% 137.4% 170.0% 185.0% 196.3%  
 
* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurch-
schnitt liegt. 

 
In den Finanzplanjahren 2021 – 2022 sind sämtliche kantonalen Vorgaben der Finanzkennzahlen eingehalten. Ab 2023 
steigt die Nettoverschuldung pro Einwohner aufgrund der hohen Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen. Der Ge-
meinderat wird dieser Entwicklung ein besonderes Augenmerk widmen und in seine Beurteilung der langfristigen Entwick-
lung miteinbeziehen.  
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Erfolgsausweis nach Aufgabenbereich 
 
 

Rechnung Budget Budget Planung Planung Planung

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Präsidiales 481          489          626          699          644          678          

2 Gesundheit und Soziales 2'130       2'193       2'349       2'385       2'393       2'408       

3 Bau, Umwelt, und Infrastruktur 908          741          801          808          803          897          

4 Bildung 1'620       2'012       1'910       2'029       2'018       2'027       

5 Finanzen -5'381     -5'202     -5'194     -5'501     -5'685     -5'986     

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -242         233          492          420          173          24            

(Vorzeichen - = Gewinn / +  = Verlust)  

Der Ausgleich der SF findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im Gesamt-

ergebnis nicht enthalten und sind deshalb gemäss untenstehender Aufstellung abzubilden.

Rechnung Budget Budget Planung Planung Planung

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 0 1 1 1 1

-3 0 0 0 0 0

-5 0 0 0 0 0

20 -3 17 17 17 17

-32 -15 11 11 11 11
133 113 78 60 60 60
-35 -48 -64 -64 -64 -64
79 47 43 25 25 25

Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung

Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft

Total

Ergebnis Fonds Abbruch Schützenhaus 

Ergebnis Fonds Zivilschutz 

Ergebnis Fonds für ausgest. Härtefälle 

Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Feuerwehr

Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung

(Verbuchung vor Abschluss)
Ergebnisse Spezialfinanzierungen

in CHF 1'000

Erfolgsrechnung
in CHF 1'000
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Gestufter Erfolgsausweis 
 
 

Rechnung Budget Budget Planung Planung Planung

2020 2021 2022 2023 2024 2025

30 Personalaufwand 2'436       2'525     2'822       2'853        2'850        2'865       

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'656       1'364     1'339       1'422        1'319        1'299       

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 330           409        378           382           393           534           

35 Einlagen in Fonds und SF 153           113        107           89             89             89             

36 Transferaufwand 3'470       3'666     3'998       4'061        4'078        4'047       

37 Durchlaufende Beiträge -                -              -                -                 -                 -                

39 Interne Verrechnungen und Umlagen 2'209       2'248     2'379       2'409        2'441        2'466       
Betrieblicher Aufwand 10'254     10'325  11'023     11'216     11'170     11'300     

40 Fiskalertrag -5'358      -5'127    -5'216      -5'463      -5'635      -5'812      

41 Regalien und Konzessionen -59            -61         -64            -64            -64            -64            

42 Entgelte -1'018      -958       -973         -983          -988          -988         

43 Verschiedene Erträge -1              -1            -1              -1              -1              -1              

45 Entnahmen aus Fonds und SF -75            -66         -64            -64            -64            -64            

46 Transferertrag -1'675      -1'462    -1'675      -1'683      -1'692      -1'768      

47 Durchlaufende Beiträge -                -              -                -                 -                 -                

49 Interne Verrechnungen und Umlagen -2'209      -2'248    -2'379      -2'409      -2'441      -2'466      
Betrieblicher Ertrag -10'395    -9'923    -10'372    -10'667    -10'885    -11'163    

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -141          402        651           549           285           137           

-                -              -                -                 -                 -                

34 Finanzaufwand 89             37           28             27             44             43             

44 Finanzertrag -36            -52         -33            -2              -2              -2              
Finanzergebnis 5533                  --1155            --55                    2255                  4422                  4411                  

Operatives Ergebnis -88            387        646           574           327           178           

38 Ausserordentlicher Aufwand -                -              -                -                 -                 -                

48 Ausserordentlicher Ertrag -154         -154       -154         -154          -154          -154         
Ausserordentliches Ergebnis -154          -154       -154          -154          -154          -154          

-                -              -                -                 -                 -                

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -242          233        492           420           173           24             

(Vorzeichen - = Gewinn / +  = Verlust)

Erfolgsrechnung
in 1'000 CHF 
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Investitionsrechnung  
 
 

Rechnung Budget Budget Planung Planung Planung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

50 Sachanlagen 2505 571 2111 2'748 1'677 1'832
51 Investitionen auf Rechnung Dritter -          -    -           -            -            -   
52 Immaterielle Anlagen 38          -         150       120          -            -   
54 Darlehen -          -    -          -            -            -   
55 Beteiligungen und Grundkapitalien -          -    -          -            -            -   
56 Eigene Investitionsbeiträge 20 57 57 61 59 59
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge - - - - - -

Investitionsausgaben (-) 2563 628 2318 2929 1736 1891

60
Übertragung von Sachanlagen in das 
Finanzvermögen

 -  -  -  -  -  - 

61 Rückerstattungen  -  -  -  -  -  - 

62
Übertragung immaterielle Anlagen in das 
Finanzvermögen

 -  -  -  -  -  - 

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 41 40 30 20 20 20
64 Rückzahlung von Darlehen  -  -  -  -  -  - 

65
Übertragung von Beteiligungen in das 
Finanzvermögen

 -  -  -  -  -  - 

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge  -  -  -  -  -  - 
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge  -  -  -  -  -  - 

Investitionseinnahmen (+) 41 40 30 20 20 20

Nettoinvestitionen 2522 588 2288 2909 1716 1871

davon Spezialfinanzierungen
IInnvveessttiittiioonnssaauussggaabbeenn::
- Spezialfinanzierung (SF) Feuerwehr          -    -         32          -            -            -   
- Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung 525 122 877 1016       380 247
- Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung 204 107 720 520 455 614
- Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft - - - - - - 
Total Investitionsausgaben (-) 729 229 1629 1536 835 861

Investitionseinnahmen:
- Spezialfinanzierung (SF) Feuerwehr          -    -  -          -            -            -   
- Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung 6 20 20 10 10 10
- Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung 34 20 10 10 10 10
- Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft - -  -  -  -  - 
Total Investitionseinnahmen (+) 40 40 30 20 20 20

Investitionsrechnung

in CHF 1'000
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Geldflussrechnung  
 

Geldflussrechnung - indirekte Methode Rechnung Budget Budget
ii nn  CCHHFF  11 ''000000 2020 2021 2022
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)

+/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 241 -233 -492

+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 330 408 396

+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen -527 -   -   

+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 -   -   

+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten -155 -   -   

+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 1080 -   -   

+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 23 -   -   

+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung -46 -   -   

+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK 78 46 42

+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital -154 -154 -154

- Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen -                    -               -               

= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 870 67 -208

Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -2'563               -628             -2'318          
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 40                     40                30                

= SSaallddoo  ddeerr  IInnvveesstt ii tt iioonnssrreecchhnnuunngg  ((NNeettttooiinnvveesstt ii tt iioonneenn)) -2'523             -588           -2'288        
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR -                    -               -               
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR -                    -               -               
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung --                            --                    --                    
+ Aktivierung Eigenleistungen -                    -               -               

= GGeellddff ll uussss  aauuss  IInnvveesstt ii tt ii oonnssttäätt iiggkkeeii tt  iinnss  VVeerrwwaall ttuunnggssvveerrmmööggeenn -2'523             -588           -2'288        

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -                   -              -              
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV 710                   -               -               
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -                    -               -               
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) -                    -               -               
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV -                    -               -               

= GGeellddff ll uussss  aauuss  AAnnllaaggeennttäätt iiggkkeeii tt  iinnss  FFiinnaannzzvveerrmmööggeenn 710                  -              -              

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -2'523               -588             -2'288          
+ Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 710                   -               -               

= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -1813 -588 -2'288        

Finanzierungstätigkeit
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -19                    -               -               
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -                    -               -               
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -                    -               -               
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) -                    -               -               

= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -19 -              -              

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 870                   68                -208             
+ Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -1'813               -588             -2'288          
+ Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -19                    -               -               

= Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld) -962 -520            -2'496        

Kontrollrechnung
Stand flüssige Mittel per 31.12. 3'995                3'079           2'559           

- Stand flüssige Mittel per 1.1. 4'957                3'995           3'079           
= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel -962                 -520            -2'496        

Kontrolltotal -                    -               -               

 

 

5 Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge  
 
AFP 2022-2025 Ressort Präsidiales  1 Präsidiales, zentrale Dienste und Kultur 

 * Beschluss **Kenntnisnahme 
 
Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Präsidiales, zentrale Dienste und 
Kultur umfasst die Leistungsgruppen 
- Legislative und Exekutive, 
- Verwaltung, 
- Industrie, Gewerbe, Handel, 
- Kultur. 
 
Basierend auf Gemeindegesetz und Gemeindeordnung 
definiert der Aufgabenbereich Präsidiales die Strategien, 
setzt die Ziele und leitet zeitgerecht die notwendigen Lö-
sungsprozesse ein. Er ist für die Souveränität und die 
korrekte Umsetzung der Prozesse sowie die Wahlen und 
Abstimmungen verantwortlich.  
Die Verwaltung ist proaktiv, lösungsorientiert und er-
bringt bevölkerungsorientierte Dienstleistungen für die 
Bürger und die anderen Aufgabenbereiche. Mit der  
Egolzwiler Sicht, über die Homepage und durch digitale 
Kommunikationskanäle wird die Bevölkerung zeitnah 
und transparent über die wichtigsten Themen und Pro-
jekte informiert.  
Der Gemeinderat unterstützt mit guten Rahmenbedin-
gungen das lokale Gewerbe und die Landwirtschaft. Er 
ermöglicht eine aktive Wirtschaft, definiert Marke-
tingstrategien und knüpft Kontakte zur Förderung von re-
gionalen Zusammenarbeiten. Die politische Mitwirkung 
wird gefördert und der Austausch mit der Bevölkerung 
gepflegt.   
Die jährlichen Anlässe (Neujahrsapéro, 1. August, Jubi-
larenanlass, Kilbi etc.) stärken den Zusammenhalt über 
alle Generationen, fördern die Integration und werden 
zusammen mit den Vereinen durchgeführt. Die Vereins-
unterstützung erfolgt jährlich nach den Richtlinien für die 
Vereinsförderung. Die vielfältige Kultur, das geschichtli-
che Bewusstsein und die Gestaltung des Dorflebens wer-
den durch aktive Mitwirkung sichergestellt und fördern 
die Lebensqualität in Egolzwil.    
 
Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislatur-
programm: Massnahme 2022 
Der Gemeinderat orientiert sich an der Gemeindestrate-
gie 2021 – 2030 und am Legislaturprogramm 2022 – 
2025.  
Im Legislaturprogramm ist für 2022 der Start für die Wei-
terentwicklung der Kommunikation sowie der Digitalisie-
rung vorgesehen. Die beiden Projekte sollen die Mitwir-
kung fördern und die Dienstleistungsqualität erhöhen.  
 

Um Synergien zu nutzen wird der Aufbau eines regiona-
len Dienstleistungszentrums geprüft. Es wird eine Evalu-
ation gestartet und erste Vorgespräche geführt. 
Der aktive Austausch mit der Bevölkerung ist mit den 
jährlichen Anlässen sichergestellt. Zusätzliche Gefässe 
wie ein Wirtschaftstreffen oder ein offener Austausch 
werden abgeklärt. 
 
Lagebeurteilung  
Im Rahmen der Konsolidierung des Führungsmodells 
wurden fehlende Personalressourcen auf der Verwaltung 
erkannt. Für eine effektive Dienstleistungsqualität wur-
den daher mehr Stellenprozente beschlossen und konn-
ten bereits besetzt werden. Die Abläufe sind weiter zu 
optimieren und allfällige regionale Zusammenarbeiten zu 
prüfen. Mit einem Dienstleistungszentrum könnten Sy-
nergien genutzt, Stellvertretungen geregelt und das 
Dienstleistungsangebot optimiert werden. 
Die Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister hat sich im 
laufenden Jahr nicht verbessert. Die Vertragsdauer endet 
Ende 2022. Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Gemein-
derat beschlossen, die ICT von Grund auf zu überdenken. 
Dazu wurde eine ICT-Strategie erarbeitet, welche nun als 
Grundlage für die Ausschreibung der Gemeindesoftware 
dient. Die Ausschreibung erfolgt noch im Herbst 2021, der 
Zuschlag ist Ende Januar 2022 geplant. Aus diesem Grund 
fallen im Jahr 2022 etwas höhere Betriebskosten an und es 
ist ein Investitionskredit, verteilt auf die Jahre 2022 und 
2023 vorgesehen. Die Kosten basieren auf Richtofferten.  
Trotz intensiver Werbung für das Projekt «e-drive» sind 
die Benützungszahlen sehr tief. Das Angebot scheint 
nicht den Bedürfnissen der Bevölkerung zu entsprechen. 
Daher wird der auslaufende Vertrag nicht verlängert und 
«e-drive» steht nicht mehr zur Verfügung. Die Ladesta-
tion mit Solarstrom vom Werkhofdach bleibt jedoch wei-
terhin nutzbar.  
Leider besteht weiterhin eine grosse Planungsunsicher-
heit in Bezug auf die Gemeindeanlässe. Diese sind ge-
plant jedoch abhängig von der Pandemieentwicklung. 
Der Gemeinderat ist bestrebt ein aktives Dorfleben an-
zubieten, je nach Situation nicht im gewohnten Rahmen. 
Um trotzdem mit der Bevölkerung zu kommunizieren und 
die Mitwirkung zu stärken, startet der Gemeinderat ein 
Kommunikationsprojekt. Ziel ist der Aufbau von digitalen 
Kommunikationskanälen wie zum Beispiel eines Dorf-
app's. Neben der Kommunikation sollen unter anderem 
davon auch die Vereine und die Freiwilligenarbeit profi-
tieren und ein Austauschgefäss für die Bevölkerung ent-
stehen.  
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5 Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge  
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Die Verwaltung ist proaktiv, lösungsorientiert und er-
bringt bevölkerungsorientierte Dienstleistungen für die 
Bürger und die anderen Aufgabenbereiche. Mit der  
Egolzwiler Sicht, über die Homepage und durch digitale 
Kommunikationskanäle wird die Bevölkerung zeitnah 
und transparent über die wichtigsten Themen und Pro-
jekte informiert.  
Der Gemeinderat unterstützt mit guten Rahmenbedin-
gungen das lokale Gewerbe und die Landwirtschaft. Er 
ermöglicht eine aktive Wirtschaft, definiert Marke-
tingstrategien und knüpft Kontakte zur Förderung von re-
gionalen Zusammenarbeiten. Die politische Mitwirkung 
wird gefördert und der Austausch mit der Bevölkerung 
gepflegt.   
Die jährlichen Anlässe (Neujahrsapéro, 1. August, Jubi-
larenanlass, Kilbi etc.) stärken den Zusammenhalt über 
alle Generationen, fördern die Integration und werden 
zusammen mit den Vereinen durchgeführt. Die Vereins-
unterstützung erfolgt jährlich nach den Richtlinien für die 
Vereinsförderung. Die vielfältige Kultur, das geschichtli-
che Bewusstsein und die Gestaltung des Dorflebens wer-
den durch aktive Mitwirkung sichergestellt und fördern 
die Lebensqualität in Egolzwil.    
 
Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislatur-
programm: Massnahme 2022 
Der Gemeinderat orientiert sich an der Gemeindestrate-
gie 2021 – 2030 und am Legislaturprogramm 2022 – 
2025.  
Im Legislaturprogramm ist für 2022 der Start für die Wei-
terentwicklung der Kommunikation sowie der Digitalisie-
rung vorgesehen. Die beiden Projekte sollen die Mitwir-
kung fördern und die Dienstleistungsqualität erhöhen.  
 

Um Synergien zu nutzen wird der Aufbau eines regiona-
len Dienstleistungszentrums geprüft. Es wird eine Evalu-
ation gestartet und erste Vorgespräche geführt. 
Der aktive Austausch mit der Bevölkerung ist mit den 
jährlichen Anlässen sichergestellt. Zusätzliche Gefässe 
wie ein Wirtschaftstreffen oder ein offener Austausch 
werden abgeklärt. 
 
Lagebeurteilung  
Im Rahmen der Konsolidierung des Führungsmodells 
wurden fehlende Personalressourcen auf der Verwaltung 
erkannt. Für eine effektive Dienstleistungsqualität wur-
den daher mehr Stellenprozente beschlossen und konn-
ten bereits besetzt werden. Die Abläufe sind weiter zu 
optimieren und allfällige regionale Zusammenarbeiten zu 
prüfen. Mit einem Dienstleistungszentrum könnten Sy-
nergien genutzt, Stellvertretungen geregelt und das 
Dienstleistungsangebot optimiert werden. 
Die Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister hat sich im 
laufenden Jahr nicht verbessert. Die Vertragsdauer endet 
Ende 2022. Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Gemein-
derat beschlossen, die ICT von Grund auf zu überdenken. 
Dazu wurde eine ICT-Strategie erarbeitet, welche nun als 
Grundlage für die Ausschreibung der Gemeindesoftware 
dient. Die Ausschreibung erfolgt noch im Herbst 2021, der 
Zuschlag ist Ende Januar 2022 geplant. Aus diesem Grund 
fallen im Jahr 2022 etwas höhere Betriebskosten an und es 
ist ein Investitionskredit, verteilt auf die Jahre 2022 und 
2023 vorgesehen. Die Kosten basieren auf Richtofferten.  
Trotz intensiver Werbung für das Projekt «e-drive» sind 
die Benützungszahlen sehr tief. Das Angebot scheint 
nicht den Bedürfnissen der Bevölkerung zu entsprechen. 
Daher wird der auslaufende Vertrag nicht verlängert und 
«e-drive» steht nicht mehr zur Verfügung. Die Ladesta-
tion mit Solarstrom vom Werkhofdach bleibt jedoch wei-
terhin nutzbar.  
Leider besteht weiterhin eine grosse Planungsunsicher-
heit in Bezug auf die Gemeindeanlässe. Diese sind ge-
plant jedoch abhängig von der Pandemieentwicklung. 
Der Gemeinderat ist bestrebt ein aktives Dorfleben an-
zubieten, je nach Situation nicht im gewohnten Rahmen. 
Um trotzdem mit der Bevölkerung zu kommunizieren und 
die Mitwirkung zu stärken, startet der Gemeinderat ein 
Kommunikationsprojekt. Ziel ist der Aufbau von digitalen 
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app's. Neben der Kommunikation sollen unter anderem 
davon auch die Vereine und die Freiwilligenarbeit profi-
tieren und ein Austauschgefäss für die Bevölkerung ent-
stehen.  
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Strategiereferenz 
Die vorstehenden Massnahmen dienen der Umsetzung 
der folgenden Leitsätze der Gemeindestrategie: 
 Dorfgemeinschaft und Kultur leben 

 Bevölkerungsnähe Organisation gewährleisten 
 Eine aktive Wirtschaft ermöglichen 
 

 
Chancen / Risikenbetrachtung  

Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance: Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden 

Erbringung von Dienstleistun-
gen zu tieferen Kosten und/o-
der in besserer Qualität 

mittel 
Gespräche mit Nachbargemein-
den nach Ablauf- und Pro-
zessanalyse aufnehmen 

Risiko: Mangel an kompetenten Perso-
nal in Organen und/oder Verwaltung 

Autonomieverlust und Kosten-
folgen. mittel 

Attraktive Arbeitsbedingungen er-
halten und Parteien sowie Stimm-
berechtigte für das Personalrisiko 
sensibilisieren. 

Risiko: Abhängigkeit von Entscheiden, 
die ausserhalb der Gemeinde getrof-
fen werden, die jedoch grosse Kosten-
folgen haben. 

Handlungsunfähigkeit oder 
teure externe Lösungen 

hoch 
Repräsentanz in ausserkommuna-
len Gremien anstreben und Ein-
fluss auf Entscheide nehmen. 

 

Massnahmen und Projekte 
(in CHF 1'000) Status Total Zeitraum ER/IR B2021 P2022 P2023 P2024 P2025 

ICT-Projekt Umsetzung 200 2022-
2023 

IR  100 100   

Abklärung Regionales 
Dienstleistungszentrum Planung  5 2021- ER   5    

Gewerbeausstellung  
SAGA 23 

Planung  25 2023 ER   25   

Überarbeitung Kommunika-
tionskonzept unter Berück-
sichtigung der digitalen For-
men  

Planung  40 2021-
2023 

ER  10 30   

Bevölkerungsumfrage  Planung  20 2024 ER    20  

Projekt Kulturförderung Unterhalt 50 
2018-
2027 ER 5 5 5 5 5 

Projekt Kulturabenteuer mit 
Dienststelle Archäologie  Planung  20 2023 IR   20   

Projekt Sport Planung 100 2024 IR    100  

 
Messgrössen 

 Art Zielgrösse R2020 B2021 B2022 P2023 P2024 P2025 

Personaleinheiten Verwaltung Stellenprozent 465 505 430 560 560 560 560 

Total Pensum Gemeinderat Stellenprozent <105 128 109 109 109 105 105 

Ständige Wohnbevölkerung 
per Ende Jahr Anzahl statistisch 1'531 1'623 1'680 1'683 1'686 1'707 

Anlässe / Bevölkerungskon-
takt 

Anzahl statistisch   6 6 6 6 

Vereinsunterstützungsbeiträge 
(in CHF 1'000) Betrag statistisch 17.6 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 
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Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 
Saldo Globalbudget 481 489 626* 28.0%  699**  644**  678**

Aufwand 1'700       1'666       1'162       -30.3% 1'238       1'185       1'222       
Total Ertrag 1'219       1'177       536          -54.5% 539          541          544          
Leistungsgruppen

Aufwand 492          465          248          -46.7% -           -           -           
Ertrag 213          190          27             -85.8% -           -           -           
Saldo 279          275          221          -19.6% -           -           -           
Aufwand 1'158       1'154       619          -46.4% -           -           -           
Ertrag 1'001       983          504          -48.7% -           -           -           
Saldo 157          171          115          -32.7% -           -           -           
Aufwand 25             47             50             6.4% -           -           -           
Ertrag -           4               5               25.0% -           -           -           
Saldo 25             43             45             4.7% -           -           -           
Aufwand -           -           245          245.0% -           -           -           

Kultur 4) Ertrag -           -           -           0.0% -           -           -           
Saldo -           -           245          245.0% -           -           -           

Legislative und Exekutive 1)

Verwaltung 1) 2)

Industrie, Gewerbe, Handel 3)

 
 

Investitionsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

Ausgaben -            -            100* 100.0%  120** 100** 0**

Einnahmen -           -           -                0.0% -                -                -                

Nettoinvestitionen -           -           100          100.0% 120          100          -                

 

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) 
1) Gegenüber dem Vorjahresbudget werden die Personalkosten, früher in der Leistungsgruppen Verwaltung und Le-
gislative und Executive, direkt den verschiedenen Leistungsgruppen zugewiesen. Die Leistungsgruppen Verwaltung 
sowie Legislative und Executive erfahren dadurch eine Entlastung.  
2) Zusätzliche Kosten verursacht die Ausschreibung und ein allfälliger Wechsel bei den Betriebskosten der ICT. In der 
Erfolgsrechnung 2022 sind dafür rund CHF 20'000 Mehrkosten und in der Investitionsrechnung 2022 CHF 100'000 
vorgesehen. Für das Jahr 2023, der eigentlichen ICT-Umstellung, ist in der Investitionsrechnung nochmals ein Betrag 
von CHF 100'000 vorgesehen. Diese Zahlen sind noch nicht erhärtet, basieren jedoch auf Richtofferten. 

3) In der Leistungsgruppe Gewerbe sind Projektkosten von CHF 10'000 enthalten, damit einerseits das Kommunika-
tionskonzept gestartet und anderseits ein Austauschgefäss für Wirtschaft und Gewerbe geschaffen werden kann. Wie-
der berücksichtigt wurden auch die Bevölkerungsanlässe, wie Neujahrsapéro, 1. August-Feier, Neuzuzügerapéro, Jung-
bürgerfeier etc.  
4) Neu wird die Leistungsgruppe Kultur dem Aufgabenbereich Präsidiales, Zentrale Dienste, zugewiesen. Die Verant-
wortung für diesen Bereich liegt bereits seit Legislaturbeginn beim Gemeindepräsidenten. Die buchhalterische Zuwei-
sung ist daher die logische Folgerung. 
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AFP 2022 – 2025 Ressort Soziales 2 Gesundheit und Soziales 
                                 * Beschluss **Kenntnisnahme 
 
Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich umfasst die Leistungsgruppen 
- Gesundheit und 
- Soziales. 
 
Die Leistungsgruppen Gesundheit und Soziales bieten 
ein zeitgemässes Angebot im Bereich der ambulanten 
und stationären Langzeitversorgung sowie im Suchtbe-
reich. Koordiniert und beaufsichtigt werden die Leistun-
gen der ausgelagerten Einheiten im Bereich Kindes- und 
Erwachsenenschutz (KESB), Sozialberatung (SoBZ), Ge-
setz über soziale Einrichtungen (SEG), Zweckverband für 
institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung 
(ZiSG), Pro Senectute, der Biffig AG (Leistungsvereinba-
rung) sowie Alimenteninkasso. Den Anliegen der ver-
schiedenen Altersgruppen im Rahmen von Jugend-, Fa-
milien- und Altersfragen nehmen sich vor Ort die Organi-
sation der Trägerschaft der offenen Jugendarbeit über 
die Gemeinden Wauwil, Egolzwil, Nebikon und Altis-
hofen, der Seniorenrat und die Gruppierung «Kreis Fro-
hes Alter» zusammen mit der Ressortvorsteherin an.  
Der Asylbereich (Bindeglied zwischen der Dienststelle 
Asyl- und Flüchtlingswesen und Gemeinde) ist auch dem 
Ressort Soziales angegliedert. Die Triage und Zusam-
menarbeit für das Koordinieren der Bezugskarten «Tisch-
lein deck Dich», Kontakte zu den Asylsuchenden, Freiwil-
ligarbeitenden, Wohnberater und Sozialarbeiter der 
Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen wird gewährleis-
tet. 
Im Gesundheitswesen wird der Fokus auf Präventions-
themen für Kinder, Jugendliche und das Alter gesetzt. 
Diese Arbeit wird sowohl durch den Seniorenrat als auch 
durch die offene Jugendarbeit unterstützt. 
 
Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturpro-
gramm; Massnahmen 2022 
Im Jahr 2022 sollen die Freiwilligenarbeit und die «kin-
derfreundliche Gemeinde» im Zentrum stehen. In Bezug 
auf die Freiwilligenarbeit prüft der Bereich die Möglich-
keiten für den Aufbau einer digitalen Plattform.  
Als zweites Thema hat der Bereich Gesundheit und Sozi-
ales die «kinderfreundliche Gemeinde» gewählt. Auf dem 
Hintergrund des UNICEF-Labels ist vorerst eine Stand-
ortbestimmung geplant. Das UNICEF-Label hat zum Ziel, 
die Umsetzung der Kinderrechtskonvention auf kommu-
naler Ebene zu unterstützen. Aufgrund der Resultate 
werden anschliessend weiterführende Massnahmen dis-
kutiert. 

Lagebeurteilung  
Im Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales ist ein An-
stieg der Kosten zu beobachten. Bei den meisten Kosten 
handelt es sich um gebundene Kosten, welche vom Ge-
setz den Gemeinden übertragen und teilweise direkt 
vom Kanton in Rechnung gestellt werden (z.B. Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV, Individuelle Prämienverbil-
ligung). 
Die Restfinanzierungskosten im ambulanten und im sta-
tionären Bereich werden im nächsten Jahr zunehmen. Es 
wird festgestellt, dass die Seniorinnen und Senioren län-
ger im eigenen Haushalt leben wollen und ein Heimein-
tritt erst später in Betracht gezogen wird. Zudem werden 
die Heimbewohner älter und benötigen mehr Pflege. Je 
höher die Pflegestufe ist, desto höher sind auch die Rest-
finanzierungskosten für die Gemeinde. 
Die KESB hat einen Anstieg der administrativen Kosten 
bei den Berufsbeistandschaften gemeldet. Die Kosten-
beteiligung der Gemeinde wird sich entsprechend erhö-
hen. 
Die Fälle der wirtschaftlichen Sozialhilfe werden komple-
xer. Es sind immer mehr junge Menschen, die noch 
kaum im Beruf angekommen sind, betroffen. Die psychi-
sche Belastung steht im Vordergrund. Deshalb ist die Be-
gleitung und persönliche Beratung der Hilfesuchenden 
vor Ort sowie die frühe Vernetzung mit den verschiede-
nen beteiligten Playern (Arbeitsvermittlung/IV-
Stelle/Arbeitgeber usw.) wichtig. 
Ein weiterer Aspekt sind die Langzeitarbeitslosen, wel-
che keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosentaggelder ha-
ben. Vor allem jüngere Menschen brauchen Hilfe, um 
den Einstieg im ersten Arbeitsmarkt wieder zu finden. 
Die Auswirkungen des Corona-Virus COVID-19 werden 
sich in den kommenden Jahren sicher bemerkbar ma-
chen. Die SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozial-
hilfe) rechnet mit einer Zunahme der Fälle der Wirt-
schaftlichen Sozialhilfe von 2 %. 
Die Stadt Sursee hat aufgrund der hohen Nachfrage den 
Teilnehmerkreis für den Ferienpass eingegrenzt. Egolzwil 
kommt daher nicht mehr in den Genuss dieses Ange-
bots. Über die offene Jugendarbeit ist deshalb die Erar-
beitung eines Ferienpasses für die Region geplant. 
 
Strategiereferenz 
Die vorstehenden Massnahmen dienen der Umsetzung 
der folgenden Leitsätze der Gemeindestrategie: 
 Gesundheit und Soziales sind uns wichtig 
 Dorfgemeinschaft und Kultur leben 
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Chancen- / Risikobetrachtung  
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance: stärkere regionale Zusammenar-
beit im Bereich der ambulanten und statio-
nären Versorgung 

Höhere Fachkompetenz,  
Sicherstellung der Fachkräfte 
und langfristige Sicherung der 
Dienstleistungserbringung in 
den beteiligten Gemeinden 

mittel 

Unterstützung und Implementierung 
der Massnahmen aus dem Projekt 
Integrierte Gesundheitsversorgung. 
Regelmässiger Austausch und  
gemeinsame IST- und Bedürfnisana-
lyse 

Risiko: ausgesteuerte Arbeitslose oder Kli-
enten die zufolge langer Arbeitsunfähigkeit, 
Krankheit, schlechter Schulbildung, Sucht-
verhalten nicht in den ersten Arbeitsmarkt 
eingegliedert werden können 

Kostensteigerung für die  
persönliche, zeitintensive  
Begleitung 

hoch 

Persönliche Begleitung mit sofortiger 
Triage und Zusammenarbeit mit 
Fachinstitutionen (ALV/IV/ 
SoBZ, Interinstitutionelle Zusammen-
arbeit (IIZ) und KMU vor Ort)  
Einsatz von Arbeitsintegrationspro-
grammen 

Risiko: Überalterung der Gesellschaft  Starker Anstieg der  
benötigten Pflegeplätze mittel 

Bereitstellung ausreichender  
ambulanter Angebote  
Ausbau betreuter Wohnformen 

Risiko: Auswirkungen Covid-19 vermehrte Anfragen Sozialhilfe mittel 
Persönliche Begleitung mit sofortiger 
Triage und Zusammenarbeit mit 
Fachinstitutionen 

Massnahmen und Projekte 

(in CHF 1'000) Status Kosten 
Total Zeitraum ER/IR B2021 P2022 P2023 P2024 P2025 

Wohnen mit Assistenz 
Biffig AG 

Planung 1'500 2018-
2025 

IR 
/FV 

   1'500  

Projekt Waldspielgruppe  Planung  20 2024 IR    20  

Plattform Freiwilligenarbeit Planung  6 2023-
2027 

ER    4 1 1 
          

 

Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R2020 B2021 B2022 P2023 P2024 P2025 

Rückerstattungsquote  
Alimente der letzten 3 Jahre in % 40 % 40 % 40 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Langzeithilfebedürftige  
WSH-Fälle (mehr als drei Jahre; 
Stichtag 31.12.)  

Anzahl ≤ 3 1 2 2 3 5 5 

Personen mit KESB-Massnahme 
und Vermögen weniger als 
CHF 12'000 

Anzahl  6 6 6 5 5 5 

Wirtschaftliche Sozialhilfe WSH CHF statistisch 89'000 130'000 200'000 220'000 200'000 200'000 

Prämienverbilligung (Pro Kopfbei-
trag) CHF statistisch 122 111 113 113 113 113 

Nettobetrag Alimentenbevor-
schussung CHF statistisch 8'900 8'500 8'500 5'000 5'000 5'000 

Restfinanzierungskosten statio-
när z.L. Gemeinde CHF statistisch 217'462 180'000 220'000 220'000 220'000 220'000 

Restfinanzierungskosten ambu-
lant z.L. Gemeinde CHF statistisch 110'745 75'000 130'000 130'000 130'000 130'000 
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Entwicklung der Finanzen  

Erfolgsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

Saldo Globalbudget 2'130  2'193  2'349* 7.1%  2'385**  2'393**  2'408**
Aufwand 2'150    2'213    2'572    16.2% 2'608       2'617       2'633      

Total Ertrag 20         20         223       1015.0% 223          224          225         

Leistungsgruppen

Aufwand 337       289       412       42.6%
Gesundheit 1) Ertrag -        -        -        0.0%

Saldo 337       289       412       42.6%
Aufwand 1'556    1'651    2'160    30.8%

Soziales •  2) bis 7) Ertrag 20         20         223       1015.0%
Saldo 1'536    1'631    1'937    18.8%
Aufwand 257       273       -        -100.0%

Kultur •• Ertrag -        -        -        0.0%
Saldo 257       273       -        -100.0%  

 
•Der Ertrag Soziales führt zurück auf eine Neubildung einer Kostenstelle, die weiterverrechnet wird.  
••Die Leistungsgruppe ist neu dem Ressort Präsidiales, Zentrale Dienste zugeordnet.  
 

Investitionsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

Ausgaben 100 -       -         0.0% 0** 1'520** 0**

Einnahmen -        -        -          0.0% -        -        -        

Nettoinvestitionen 100 -        -          0.0% -        1'520    -         

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) 
1) Aufgrund der aktuellen Pflegestunden im ambulanten und stationären Bereich sind die Kosten angepasst worden. 
Der Bereich rechnet mit einem Mehraufwand von ca. CHF 100'000. 
 

2) Die Kosten für die Berufsbeistandschaften der KESB haben sich verdoppelt. Der Kostenanteil der Gemeinde wurde 
mit CHF 45'000 budgetiert. 
 

3) Die Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen zur AHV- resp. IV-Rente werden im nächsten Jahr ansteigen. 
Dies ist auf die neue gesetzliche Regelung der Kostenaufteilung zurückzuführen. Der Kantonsbeitrag an die Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV steigt um CHF 53'000 an.  
 

4) Die Kosten für das Alimenteninkasso sind leicht tiefer, da die Fallzahlen rückläufig sind. Aussichtslose Fälle muss-
ten abgeschrieben resp. abgeschlossen werden. Die Kosten fallen um CHF 2'000 tiefer aus. 
 

5) Für das Angebot des Ferienpasses ist eine Kostenbeteiligung von CHF 2'000 vorgesehen. 
 

6) Gestützt auf das Legislaturprogramm ist im Jahr 2022 die Standortbestimmung für das UNICEF-Label kinder-
freundliche Gemeinde geplant. Die Kosten für die Gemeinde Egolzwil belaufen sich auf CHF 2'000. 
 

7) Aktuell ist ein Anstieg der Fallzahlen in der Wirtschaftlichen Sozialhilfe zu erkennen. Diese Tendenz dürfte sich im 
2022 fortsetzen. Der Anstieg der Sozialhilfe mit den Programmkosten für die Integration in den Arbeitsmarkt schlagen 
sich im Budget mit gut CHF 100'000 höheren Kosten zu Buche. 
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AFP 2022 - 2025 Ressort Bau und Infrastruktur               3 Bau, Umwelt und Infrastruktur 
                                                                                                                     * Beschluss   **Kenntnisnahme 
 
Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Bau, Umwelt und Infrastruktur um-
fasst die Leistungsgruppen 
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen (inkl. Schul- 
 liegenschaften), 
- Öffentliche Sicherheit, 
- Bau, Umwelt und Raumordnung, 
- Verkehr, 
- Spezialfinanzierungen, 
- Wirtschaft und Energie, 
- Liegenschaften Finanzvermögen. 
 
Der Bereich gewährleistet einen optimalen Betrieb, die 
konsequente Werterhaltung sowie den Substanzerhalt 
der Infrastrukturen, damit den kommenden Generatio-
nen kein Sanierungsstau hinterlassen wird. Bei den Inf-
rastrukturen wird nach den Kriterien der Wirtschaftlich-
keit, Zweckmässigkeit, Nachhaltigkeit und Verhältnis-
mässigkeit gehandelt. Er sorgt für den ordnungsgemäs-
sen baulichen und betrieblichen Unterhalt von Strassen 
und Nebenanlagen.  
Das Baubewilligungswesen wird dienstleistungsorien-
tiert und effizient organisiert. In bau- und planungsrecht-
lichen Angelegenheiten wird der Bereich, wo nötig, 
durch ein externes Bauingenieurbüro beraten.  
Mit einer im Verbund betriebenen und kosteneffizienten 
Feuerwehrmannschaft bietet der Bereich einen umfas-
senden Schutz bei Brand, Elementarereignissen und 
sonstigen Gefährdungen im öffentlichen Raum. 
Die Gemeinde lebt als Trägerin des Energiestadt-Labels 
eine nachhaltige Energiepolitik. Im energiepolitischen 
Programm 2020 - 2023 definiert der Bereich konkrete 
Massnahmen.  
 
Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislatur-
programm; Massnahmen 2022 
Die Gemeinde Egolzwil plant, die Strassenbeleuchtung 
flächendeckend auf LED umzurüsten. Die Umrüstung der 
Leuchten soll in zwei Tranchen erfolgen. Der erste Teil 
wird im Jahr 2022 ersetzt. Durch die geplante Umrüstung 
können jährlich Einsparungen von rund CHF 6'500 er-
zielt werden. Eine LED-Leuchte hat eine Lebensdauer 
von circa 100'000 Stunden (ergibt rund 23 Jahre) zu ver-
zeichnen. Die Hochrechnung hat eine Amortisation der 
Leuchten in 21.6 Jahren ergeben. 
Die Ortplanungskommission hält regelmässig Sitzungen 
und ist mit der Erarbeitung der Revisionsunterlagen be-
schäftigt. Das Siedlungsleitbild wurde bereits vorgestellt 
und der Egolzwiler Bevölkerung zur Mitwirkung unter-
breitet. Auf nächstes Jahr ist wieder ein Mitwirkungsan-

lass vorgesehen. Der aktuelle Zeitplan geht von einer Ge-
nehmigung der Ortsplanungsrevision an der Gemeinde-
versammlung im Jahr 2024 aus. 
Im Jahr 2021 wurde eine Gebäudezustandsanalyse des 
Gemeindezentrums Oberdorf durchgeführt. Die Umset-
zung der daraus resultierenden Sanierungen erfolgt in 
den nächsten zwei Jahren.  
Durch den Ausstieg des Filterbrunnens im Grundwasser-
pumpwerk 1 wurde ein Neubau des Grundwasser-
pumpwerks 2 lanciert. Infolge der Dringlichkeit dieses 
Projektes zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
ist eine Umsetzung in den Jahren 2022 und 2023 uner-
lässlich. 
Die Gemeinde Egolzwil ist weiterhin bestrebt, jegliche 
Siedlungsinfrastrukturen zu unterhalten, weshalb Sanie-
rungen der Hinterbergstrasse, des Haldenweges und der 
Moosstrasse geplant sind. Nebst der Sanierung der 
Strassen werden auch die Wasser- und Abwasseranla-
gen erneuert. 
Die Förderprogramme im Energiebereich werden den 
Bedürfnissen angepasst. Im Vordergrund steht die För-
derung von Photovoltaik-Anlagen. 
Mit verschiedenen Massnahmen wird die Biodiversität 
im Siedlungsraum gefördert. Dazu werden die Projekte 
zur Vernetzung der natürlichen Lebensräume unter-
stützt. Neu startet das Projekt für eine moderne Melio-
ration in der Wauwiler Ebene. 
 
Lagebeurteilung  
Die Ausführungsarbeiten der Panoramastrasse sind in 
der Zwischenzeit abgeschlossen. Die Sonderkreditab-
rechnung liegt vor und wird an der Gemeindeversamm-
lung im Frühling 2022 präsentiert. Anschliessend wer-
den den betroffenen Grundeigentümern die Perimeter-
beiträge in Rechnung gestellt. 
Die geplante Sanierung des Filterbrunnens im Grund-
wasserpumpwerk 1 hat der Gemeinde einige Hürden in 
den Weg gelegt. Das Grundwasserpumpwerk 1 ist aktu-
ell ausser Betrieb. Die Haushaltungen werden derzeit 
über das Grundwasserpumpwerk 2 versorgt. Bei allfälli-
gen Problemen mit dem Grundwasserpumpwerk 2 hat 
die Gemeinde Egolzwil die Möglichkeit, die Versorgung 
über den Verbundschacht Egolzwil-Nebikon-Schötz zu 
gewährleisten. Die Automatisierung des Verbund-
schachts wurde noch im Jahr 2021 in die Wege geleitet 
und aufgrund der Dringlichkeit gleich ausgeführt. Um die 
Wasserversorgung auch zukünftig flächendeckend zu 
gewährleisten, wird derweilen ein geeigneter Standort 
für ein neues Grundwasserpumpwerk evaluiert. Die Bau-
arbeiten sind in den Jahren 2022 – 2023 geplant. Der 
Sonderkredit für das geplante Grundwasserpumpwerk 
wird im Sommer 2022 beantragt. 
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Der Baustart für die Sanierung der Hinterbergstrasse 
wurde auf den 22. November 2021 gelegt. Nachdem ein 
kurzer Strassenabschnitt vorbereitet wurde, beginnt der-
Baumeister mit den Bauinstallationen. Weitere Strassen-
sanierungen, wie jene im oberen, unteren und vorderen 
Haldenweg, werden derzeit projektiert. 
Eine laufende Aufgabe bleibt die Erhaltung und 
Erneuerung des Leitungsnetzes Wasser und Abwasser 
(GEP-Massnahmen). 

Strategiereferenz 
Die vorstehenden Massnahmen dienen der Umsetzung 
der folgenden Leitsätze der Gemeindestrategie: 
 Zuverlässige Infrastrukturen sicherstellen 
 Raumentwicklung für eine lebendige Gemeinde 
 Weitsicht bei Umwelt und Energie  

Chancen / Risikenbetrachtung  

Chance/Risiko Mögliche Folgen 
Priori-
tät Massnahmen 

Chance: durch laufenden Unterhalt des 
Strassen- und Leitungsnetzes und der Ver-
sorgungsanlagen Lebenszyklus maximieren 

Tiefere Unterhaltskosten bei langfris-
tiger Betrachtung und damit Vermei-
den von Gebührenerhöhungen 

mittel  
Periodische Unterhaltsarbeiten in der 
Mehrjahres- und Budgetplanung vorse-
hen 

Risiko: Partikularinteressen können Verzöge-
rungen bei Gemeindeprojekten verursachen 

Mehrkosten infolge der Verzögerun-
gen hoch Kommunikation und Partizipation 

Massnahmen und Projekte 

(in CHF. 1'000) Status Kosten 
Total 

Zeitraum ER/IR B2021 B2022 P2023 P2024 P2025 

Liegenschaften Verwaltungsvermögen         

Schulhaus; Gebäudezu-
standsanalyse (Ersatz Hei-
zung inkl. Flachdachsanie-
rung) 

Umsetzung 1'207 2021-
2024 

IR 30 0 856 321  

Tagesstruktur; 
Ersatz Heizung 

Umsetzung 29 2022 IR 0 29    

Öffentliche Sicherheit          

2) Anteil Schlauchverleger Umsetzung 32 2022 IR  32    

Bau, Umwelt und Raumordnung         

Ortsplanungsrevision Planung 250 2019-
2022 

IR 0 50 0 0 0 

LED-Umrüstung Strassenbe-
leuchtung 

Umsetzung 144 2023-
2024 

IR 0 72 72   

Verkehr          

Ausbau und Sanierung  
Allmendstrasse 

Umsetzung 360 2017-
2022 

IR 170     

Sanierung kleine 
Moosstrasse 
(Strasse, Wasser, Abwasser) 

Planung 950 2023-
2026 

IR 0 0 35 25 890 

Sanierung Hinterbergstrasse 
(Strasse, Wasser, Abwasser) 

Umsetzung 2'424 2020-
2023 

IR 50 1'263 861   

Sanierung Haldenweg 
(Strasse, Wasser, Abwasser) 

Planung 1'905 2021-
2027 

IR 14 45 46 881 892 

Wasserversorgung          

Quelle Engelberg Planung 40 2021 IR 40 0    

Umrüstung Wasserzähler Umsetzung 210 2021 ER/IR 20 110 80   

Ausbau Verbundschacht 
E-N-S 

Umsetzung 50 2022 IR 0 50    

Ersatz Grundwasserpump-
werk Schürmatt 2 (Planungs-
kredit) 

Projektie-
rung 

40 2022 IR 0 40    

Ersatz Grundwasserpump-
werk Schürmatt 2 (Ausfüh-
rungskredit) 1) 

Umsetzung 1'100 2022-
2023 

IR  400 700   

 

Sanierung Schieberhaus 
Reservoir Engelberg 

Planung 140 2024 IR 0 0 0 140  

Abwasserbeseitigung          

Allgemeine Kanalisationssa-
nierungen 

Planung - laufend IR 50 50 50 50 50 

Investitionsbeiträge ARA  Planung 365 2020 -
2026 

IR 57 57 61 59 59 

Auftrennung Seehalde Planung 150 2024 IR 0 0 10 140  

Kauf Auto Werkhof Planung  38 2023 IR 0 0 38   

Total  9'434   431 2'198 2'809 1'616 1'891 
1) Der Sonderkredit für den Ersatz des Grundwasserpumpwerkes Schürmatt wird den Stimmberechtigten im Frühjahr 2022 zur 
Beschlussfassung unterbreitet. 

Messgrössen 
Messgrösse Art Zielgrösse R2020 B2021 B2022 P2023 P2024 P2025 

Negative Wasserqualitäts- 
proben Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 

Bearbeitung ordentlicher Bauge-
suche innert 40 Tagen in % 60% 40% 60% 60% 60% 60% 60% 

Bearbeitung vereinfachter Bau-
gesuche innert 25 Tagen in % 80% n/E 80% 80% 80% 80% 80% 

Anzahl Feuerwehr-Angehörige 
aus Egolzwil Anzahl statistisch 22 23 24 25 26 26 

Anzahl Baubewilligungen Anzahl statistisch 20 22 22 22 22 22 

Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

Saldo Globalbudget 908        741        801* 8.1%  808**  803**  897**

Aufwand 2'820     2'539     3'009     18.5% 3'001       3'006       3'106       
Ertrag 1'912     1'798     2'208     22.8% 2'193       2'203       2'209       

Leistungsgruppen
Aufwand 606        626        538        -14.1%
Ertrag 547        579        538        -7.1%
Saldo 59          47          -         -100.0%
Aufwand 116        117        113        -3.4%
Ertrag 99          101        96          -5.0%
Saldo 17          16          17          6.3%

Aufwand 388        432        992        129.6%
Ertrag 176        176        646        267.0%
Saldo 212        256        346        35.2%
Aufwand 424        476        494        3.8%
Ertrag 16          54          14          -74.1%
Saldo 408        422        480        13.7%
Aufwand 799        803        821        2.2%
Ertrag 799        803        821        2.2%
Saldo -         -         -         0.0%
Aufwand 36          31          20          -35.5%
Ertrag 61          60          69          15.0%
Saldo -25         -29         -49         69.0%
Aufwand 451        54          31          -42.6%
Ertrag 214        25          24          -4.0%
Saldo 237        29          7             -75.9%

Total 

Liegenschaften 
Verwaltungsvermögen 8)

Liegenschaften
Finanzvermögen  1)

Bau, Umwelt und 
Raumordnung 3) 7)

Wirtschaft und Energie 6)

Spezialfinanzierungen 5)

Verkehr 4)

Öffentliche Sicherheit 
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Sanierung Schieberhaus 
Reservoir Engelberg 

Planung 140 2024 IR 0 0 0 140  

Abwasserbeseitigung          

Allgemeine Kanalisationssa-
nierungen 

Planung - laufend IR 50 50 50 50 50 

Investitionsbeiträge ARA  Planung 365 2020 -
2026 

IR 57 57 61 59 59 

Auftrennung Seehalde Planung 150 2024 IR 0 0 10 140  

Kauf Auto Werkhof Planung  38 2023 IR 0 0 38   

Total  9'434   431 2'198 2'809 1'616 1'891 
1) Der Sonderkredit für den Ersatz des Grundwasserpumpwerkes Schürmatt wird den Stimmberechtigten im Frühjahr 2022 zur 
Beschlussfassung unterbreitet. 

Messgrössen 
Messgrösse Art Zielgrösse R2020 B2021 B2022 P2023 P2024 P2025 

Negative Wasserqualitäts- 
proben Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 

Bearbeitung ordentlicher Bauge-
suche innert 40 Tagen in % 60% 40% 60% 60% 60% 60% 60% 

Bearbeitung vereinfachter Bau-
gesuche innert 25 Tagen in % 80% n/E 80% 80% 80% 80% 80% 

Anzahl Feuerwehr-Angehörige 
aus Egolzwil Anzahl statistisch 22 23 24 25 26 26 

Anzahl Baubewilligungen Anzahl statistisch 20 22 22 22 22 22 

Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

Saldo Globalbudget 908        741        801* 8.1%  808**  803**  897**

Aufwand 2'820     2'539     3'009     18.5% 3'001       3'006       3'106       
Ertrag 1'912     1'798     2'208     22.8% 2'193       2'203       2'209       

Leistungsgruppen
Aufwand 606        626        538        -14.1%
Ertrag 547        579        538        -7.1%
Saldo 59          47          -         -100.0%
Aufwand 116        117        113        -3.4%
Ertrag 99          101        96          -5.0%
Saldo 17          16          17          6.3%

Aufwand 388        432        992        129.6%
Ertrag 176        176        646        267.0%
Saldo 212        256        346        35.2%
Aufwand 424        476        494        3.8%
Ertrag 16          54          14          -74.1%
Saldo 408        422        480        13.7%
Aufwand 799        803        821        2.2%
Ertrag 799        803        821        2.2%
Saldo -         -         -         0.0%
Aufwand 36          31          20          -35.5%
Ertrag 61          60          69          15.0%
Saldo -25         -29         -49         69.0%
Aufwand 451        54          31          -42.6%
Ertrag 214        25          24          -4.0%
Saldo 237        29          7             -75.9%

Total 

Liegenschaften 
Verwaltungsvermögen 8)

Liegenschaften
Finanzvermögen  1)

Bau, Umwelt und 
Raumordnung 3) 7)

Wirtschaft und Energie 6)

Spezialfinanzierungen 5)

Verkehr 4)

Öffentliche Sicherheit 
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Investitionsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

AAuussggaabbeenn  22''446633 662288 22119988** 225500%%   22''880099****   11''661166****   11''889911****

Einnahmen 41 40 30 -25% 20 20 20

Nettoinvestitionen 2'422 588 2'168 269% 2'789 1'596 1'871  

 

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) 
1) Die werterhaltenden Arbeiten und die betrieblichen Unterhaltsarbeiten an den Liegenschaften des Verwaltungsver-
mögens werden auch im Jahr 2022 ausgeführt. Auf wertvermehrende Investitionen wird aufgrund der aktuellen Finanz-
lage verzichtet. Die gebundenen Ausgaben analog den Vorjahren sind im Budget 2022 ergänzt worden. 
 
2) Die Feuerwehr konnte ihre Motorspritze im Jahr 2021 anschaffen. Im Jahr 2022 plant die Feuerwehr einen 
Schlauchverleger zu kaufen. Der Anteil der Gemeinde Egolzwil beläuft sich auf CHF 32'000 und wird in der Investiti-
onsrechnung berücksichtigt. 
 

3) Die Kosten in der Leistungsgruppe Bau, Umwelt und Raumordnung weichen, im Gegensatz zu den restlichen Leis-
tungsgruppen, auffallend vom Vorjahresbudget ab. Die enorme Abweichung ist auf die Umverteilung der Umlagen zu-
rückzuführen. Die Personal- und Verwaltungskosten werden anteilsmässig direkt der Leistungsgruppe Bau, Umwelt und 
Raumordnung belastet und nicht wie früher dem Aufgabenbereich 1. 
 

4) Der Kostenrahmen für die Leistungsgruppe Verkehr bewegt sich etwa im Umfang der Vorjahre. Gestützt auf diverse 
Klagen aus der Bevölkerung werden derzeit mehrere Planstudien für aktuelle Geschwindigkeitsbeschränkungen bei 
einzelnen Gemeindestrassen entwickelt. 
 

5) Auch die Leistungsgruppe Spezialfinanzierung stützt den Rahmen des Vorjahres. Aufgrund der diesjährigen Was-
serverluste, werden Massnahmen wie beispielsweise Leckwartungen durchgeführt, um diese zu vermindern. Im Bereich 
Abwasser fallen zusätzliche Kosten für die Nachführung des Leitungskatasters in Bezug auf die Eigentümer- und Anla-
geverzeichnisse an, welche dieses Jahr erarbeitet wurden. Der Aufwand für den Bereich Abwasser fällt im Gegenzug 
zum Budget 2021 jedoch tiefer aus. Durch die Umverteilung der Umlagen ist der Bereich Abfallwirtschaft um rund  
CHF 50'000 gestiegen. 
 

6) Bei der Leistungsgruppe Wirtschaft und Energie werden Einsparungen von rund CHF 20'000 gemacht. Die Förder-
programme für e-Bikes und den Ersatz von Elektrogeräten werden beendet, und durch das Förderprogramm für die 
Planung und den Bau von Photovoltaik-Anlagen ersetzt. Die Umsetzung erfolgt kostenneutral. 
 

7) Die Umverteilung der Umlagen bei den Leistungsgruppen Bau, Umwelt und Raumordnung sowie der Leistungs-
gruppe Spezialfinanzierung hat Einsparnisse bei der Leistungsgruppe Liegenschaften im Finanzvermögen zur Folge. 
 

8) Neu, ab 2022 werden die Liegenschaften im Verwaltungsvermögen als Kostenstellen geführt. Die aufgelaufenen 
Kosten werden anhand eines Umlageschlüssel an die jeweiligen Kostenstellen bzw. Kostenträger verrechnet.  
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AFP 2022 - 2025 Ressort Bildung  4 Bildung 
                                   * Beschluss  **Kenntnisnahme 

 
Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Bildung umfasst die Leistungs-
gruppen 
- Kindergarten, 
- Primarschule, 
- Sekundarschule, 
- Kantonsschule,  
- Schul- & familienergänzende Tagesstrukturen, 
- Bildungskommission, 
- Schulgesundheitsdienst, 
- Regionale Musikschule, 
- Schulische Dienste, 
- Sonderschulung. 

Gemäss § 5 des Volksschulbildungsgesetzes des Kan-
tons Luzern vermittelt die Volksschule Egolzwil den Ler-
nenden Grundwissen, Grundfertigkeiten und Grundhal-
tungen und fördert die Entwicklung vielseitiger Interes-
sen. Die Volksschule nimmt ergänzend zu Familie und 
Erziehungsberechtigten auf partnerschaftliche Weise 
den gemeinsamen Bildungsauftrag wahr und berücksich-
tigt die gesellschaftlichen Einflüsse. 
Die Lernenden besuchen den Kindergarten und die Pri-
marschule in Egolzwil, die Sekundarschule in Wauwil und 
das Gymnasium wahlweise an der Kantonsschule in Sur-
see oder Willisau. Die stufenübergreifende schul- & fami-
lienergänzende Tagesstruktur findet in eigens dafür ein-
gerichteten Räume an der Adresse Dorf 8 statt.  
Die Unterstützungsangebote an der Schule Egolzwil, be-
inhalten die Schulsozialarbeit (Prävention, Früherken-
nung und Frühintervention) und die Schuldienste Kreis 
Dagmersellen (Logopädie, Psychomotorik und Schulpsy-
chologie) und die Musikschule fördert die musikalische 
Erziehung.  

Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislatur-
programm; Massnahmen 2022 
Gemäss Weisung des Kantons Luzern vom 22. Septem-
ber 2020 für Musikschulen und Gemeindebehörden 
wurde festgelegt, dass ab Beginn des Schuljahres 
2022/2023 eine kommunale Musikschule über eine 
sinnvolle Grösse von mindestens 500 Fachbelegungen 
verfügen muss. Die Musikschule Region Schötz weist im 
Schuljahr 2021/2022 eine Zahl von 266 Fachbelegun-
gen auf und liegt somit klar unter der vom Kanton gefor-
derten Grösse. Der Zusammenschluss mit einer angren-
zenden Musikschule ist daher anzustreben. Die Musik-
kommission Region Schötz hat demzufolge das Ge-
spräch mit den Ressortverantwortlichen der umliegen-
den Musikschulen gesucht. Die Musikschule Region 
Willisau zeigte sich von Beginn weg als aufgeschlossener 
Partner für das Anliegen der Musikschule Region Schötz. 
Die Gemeinderäte Egolzwil und Schötz empfehlen, den 

Zusammenschluss mit der Musikschule Region Willisau 
und die Statuten und das Reglement zu genehmigen. 
Seit 2004 wirkt Roland Rösch äusserst erfolgreich als 
Schulleiter an unserer Schule in Egolzwil. Im Laufe des 
Schuljahres 2022/2023 wird er in Pension gehen. Die 
Neubesetzung des Schulleiters zieht inhaltliche, struktu-
relle, prozessuale wie auch soziale Veränderungen mit 
sich. Die Bildungskommission ist sich diesen Verände-
rungen bewusst und hat deshalb den Prozess der Neu-
besetzung bereits im aktuellen Schuljahr 2021/2022 
gestartet und plant eine adäquate Einführungsphase für 
die nachfolgende Schulleitung. Wir danken Herrn Roland 
Rösch jetzt schon für seinen unermüdlichen Einsatz an 
unserer Schule. 
Der Covid 19 Lockdown hat die Notwendigkeit einer 
schnellen Internetanbindung an unserer Schule deutlich 
gemacht. Die im November 2020 eingesetzte Arbeits-
gruppe zeigte einerseits eindrücklich auf, dass die aktu-
ell genutzte Anbindungstechnologie nicht mehr den ge-
stiegenen Anforderungen entsprach und andererseits 
wie das Gebäude «Gemeindezentrum Oberdorf» den Be-
dürfnissen von Schule und Gemeinde an ein sicheres 
und schnelles Internet angeschlossen werden kann. So 
konnte in den Herbstferien der kostenlose Internetzu-
gang Schulen ans Internet (Swisscom) realisiert werden, 
welcher Dank den unterschiedlichen Zugriffsebenen im 
Singsaal, in der Raclettestube und auf der Bühne der 
Mehrzweckhalle auch für die Gemeinde und die Vereine 
verfügbar ist. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an die 
Arbeitsgruppe. 

Lagebeurteilung  
Aufgrund des Bevölkerungszuwachses besuchen im 
Schuljahr 2022/2023 über 156 Kinder (Vorjahr 135 Kin-
der) unsere Volksschule. Das entspricht einem Zuwachs 
von über 21 Lernenden. Dieser Umstand, wie auch die 
gestiegene Anzahl Kinder mit Sonderschulansprüchen 
führt zu einem markanten Lektionenanstieg der Klassen- 
und Fachlehrpersonen. 
Die schul- & familienergänzenden Tagesstruktur erfreut 
sich eines Zuwachses an Kindern. Diesbezüglich wird 
das Betreuerteam auf das Schuljahr 2021/2022 mit ei-
ner zusätzlichen Betreuungsperson ergänzt. 
Unsere Volksschule verfügt über eine zweckmässige Inf-
rastruktur. Allerdings sind die Schulräumlichkeiten ab 
dem Schuljahr 2021/2022 weitgehend ausgelastet. In 
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Anspruchs-
gruppen wird die optimale Nutzung des bestehenden 
Schulraums- und die evtl. Schaffung von weiterem 
Schulraum geprüft, um kurz und mittelfristige Massnah-
men abzuleiten und umzusetzen. 
 
 



24
Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2021

 

Strategiereferenz 
Die vorstehenden Massnahmen dienen der Umsetzung 
der folgenden Leitsätze der Gemeindestrategie: 
 Bildungsangebot weiterentwickeln 

 
 
 
 
 

Chancen / Risikenbetrachtung  
Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance: Steigende Schülerzahlen 
durch die Bautätigkeit der Gemeinde 

Optimale Abteilungsgrössen. 
Reduktion der Unterbestände.  mittel 

Bildung optimaler Abteilungsgrös-
sen, gemäss kantonalen Vorgaben, 
durch altersgemischte Klassen. 

Risiko: Steigender Raumbedarf  
Überbestände in den Abteilun-
gen. Raumreserven reichen 
nicht.  

mittel 

Bildung optimaler Abteilungsgrös-
sen, gemäss kantonalen Vorgaben, 
durch altersgemischte Klassen. 
Prüfung und Realisierung Schul-
raumerweiterung. 

Massnahmen und Projekte  
(in CHF 1'000) Status Total Zeitraum ER/IR B2021 B2022 P2023 P2024 P2025 

Digitale Strategie  Planung 10 2021 ER 10     

Beschaffung Hardware 
1:1 Tablet Lösung ab dritter 
Primarklasse  

Planung  20 2022 IR  20    

Neubesetzung und Einfüh-
rung neue Schulleitung 

Umset-
zung 

30 2022 - 
2023 

ER  30    

Messgrössen 
Messgrösse Art Zielgrösse R2020 B2021 B2022 P2023 P2024 P2025 

Durchschn. Klassengrösse 
Kindergarten/Primarstufe Anzahl 17/18 19/18 13/18 18/20 18/20 14/20 14/20 

Abteilungen (Klassen) 
Kindergarten/Primarstufe Anzahl statistisch 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 

Lernende 
Kindergarten/Primarstufe Anzahl statistisch 39/92 26/109 36/120 36/120 28/120 28/120 

Kosten pro Lernende/r 
Kindergarten 

Betrag 
in CHF statistisch 17'022      

Kosten pro Lernende/r 
Primarstufe 

Betrag 
in CHF statistisch 12'897      

 

 

Entwicklung der Finanzen 
 
Erfolgsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

Saldo Globalbudget 1'621  2'011  1910* -5.0%  2'029**  2'018**  2'027**

Aufwand 3'264    3'640    3'899   7.1% 4'028      4'027       4'046       
Total Ertrag 1'643    1'629    1'989   22.1% 1'999      2'009       2'019       
Leistungsgruppen

Aufwand 2'873    3'209    3'455   7.7%
Ertrag 1'623    1'619    1'976   22.1%
Saldo 1'250    1'590    1'479   -7.0%
Aufwand 102       123       119      -3.3%
Ertrag 14         -            1          1.0%
Saldo 88         123       118      -4.1%
Aufwand 104       115       127      10.4%
Ertrag 6           10         12        20.0%
Saldo 98         105       115      9.5%
Aufwand 185       193       198      2.6%
Ertrag -            -            -           0.0%
Saldo 185       193       198      2.6%

Investitionsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

AAuussggaabbeenn  --          --          2200** 20.0% -          -           -           

Einnahmen -        -        -       0.0% -          -           -           

Nettoinvestitionen -        -        20        20.0% -          -           -           

Obligatorische 
Schule               
1) bis 4)

Musikschule 5)

Schuldienste

Sonderschule 

 
Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) 

1) Die Betriebskosten der obligatorischen Schule haben im Budgetjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 7.7% 
bzw. um rund CHF 246'000 zugenommen. Allerdings wird der netto Aufwand im Vergleich zum Vorjahr um  
CHF 111'000 sinken. Die Gründe für die Zunahme der Betriebskosten liegen hauptsächlich in der markant gestie-
genen Anzahl der Lernenden, den gestiegenen Lohnkosten sowie der Neubeurteilung der Umlagen. 
2) Der Zuwachs an 21 Lernenden (Vorjahr 135 Lernende / Schuljahr 2022/2023 156 Lernende) begründet sich 
hauptsächlich in der regen Bautätigkeit und führt zu einem markanten Lektionenanstieg der Klassen- und Fachlehr-
personen.  
3) Auch die Neubesetzung und die damit einhergehende Einführung der neuen Schulleitung sowie die durch den 
Regierungsrat beschlossene Erhöhung des Besoldungsaufwandes von insgesamt 2.65% (inkl. Mutationseffekt) sind 
Teil der Personalmehrkosten. 
4) Der Kanton verhängt Malus-Zahlungen bei Unterbestand von Klassen (unter 16 Lernenden pro Klasse). Trotz 
führen von altersgemischten Klassen trifft dies im aktuellen Schuljahr 2021/2022 eine Kindergarten- und eine Pri-
marklasse. Für das Schuljahr 2021/2022 erhebt der Kanton für die Kindergartenklasse CHF 7'500 und für die Pri-
marklasse CHF 10'000. 
5) Vorbehältlich der Gemeindeversammlung vom 09. Dezember 2021 schliesst die Musikschule Region Schötz per  
01. August 2022 mit der Musikschule Region Willisau zusammen. Der Zusammenschluss löst eine Reduktion des 
budgetierten Aufwands um CHF 4'000 gegenüber dem Budget 2021 aus und reduziert gleichzeitig die Elternbeiträge. 
Weitere Informationen dazu in Traktandum 5 «Zusammenschluss Musikschule Region Willisau». 
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Entwicklung der Finanzen 
 
Erfolgsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

Saldo Globalbudget 1'621  2'011  1910* -5.0%  2'029**  2'018**  2'027**

Aufwand 3'264    3'640    3'899   7.1% 4'028      4'027       4'046       
Total Ertrag 1'643    1'629    1'989   22.1% 1'999      2'009       2'019       
Leistungsgruppen

Aufwand 2'873    3'209    3'455   7.7%
Ertrag 1'623    1'619    1'976   22.1%
Saldo 1'250    1'590    1'479   -7.0%
Aufwand 102       123       119      -3.3%
Ertrag 14         -            1          1.0%
Saldo 88         123       118      -4.1%
Aufwand 104       115       127      10.4%
Ertrag 6           10         12        20.0%
Saldo 98         105       115      9.5%
Aufwand 185       193       198      2.6%
Ertrag -            -            -           0.0%
Saldo 185       193       198      2.6%

Investitionsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

AAuussggaabbeenn  --          --          2200** 20.0% -          -           -           

Einnahmen -        -        -       0.0% -          -           -           

Nettoinvestitionen -        -        20        20.0% -          -           -           

Obligatorische 
Schule               
1) bis 4)

Musikschule 5)

Schuldienste

Sonderschule 

 
Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) 

1) Die Betriebskosten der obligatorischen Schule haben im Budgetjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 7.7% 
bzw. um rund CHF 246'000 zugenommen. Allerdings wird der netto Aufwand im Vergleich zum Vorjahr um  
CHF 111'000 sinken. Die Gründe für die Zunahme der Betriebskosten liegen hauptsächlich in der markant gestie-
genen Anzahl der Lernenden, den gestiegenen Lohnkosten sowie der Neubeurteilung der Umlagen. 
2) Der Zuwachs an 21 Lernenden (Vorjahr 135 Lernende / Schuljahr 2022/2023 156 Lernende) begründet sich 
hauptsächlich in der regen Bautätigkeit und führt zu einem markanten Lektionenanstieg der Klassen- und Fachlehr-
personen.  
3) Auch die Neubesetzung und die damit einhergehende Einführung der neuen Schulleitung sowie die durch den 
Regierungsrat beschlossene Erhöhung des Besoldungsaufwandes von insgesamt 2.65% (inkl. Mutationseffekt) sind 
Teil der Personalmehrkosten. 
4) Der Kanton verhängt Malus-Zahlungen bei Unterbestand von Klassen (unter 16 Lernenden pro Klasse). Trotz 
führen von altersgemischten Klassen trifft dies im aktuellen Schuljahr 2021/2022 eine Kindergarten- und eine Pri-
marklasse. Für das Schuljahr 2021/2022 erhebt der Kanton für die Kindergartenklasse CHF 7'500 und für die Pri-
marklasse CHF 10'000. 
5) Vorbehältlich der Gemeindeversammlung vom 09. Dezember 2021 schliesst die Musikschule Region Schötz per  
01. August 2022 mit der Musikschule Region Willisau zusammen. Der Zusammenschluss löst eine Reduktion des 
budgetierten Aufwands um CHF 4'000 gegenüber dem Budget 2021 aus und reduziert gleichzeitig die Elternbeiträge. 
Weitere Informationen dazu in Traktandum 5 «Zusammenschluss Musikschule Region Willisau». 
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AFP 2022 - 2025 Ressort Finanzen            5 Finanzen und Steuern 
 *Beschluss **Kenntnisnahme 

 
Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Finanzen umfasst die Leistungs-
gruppen 
- Steuern, 
- Finanzen. 
 
Die Bereiche Finanzen und Steuern organisieren und be-
treiben das kommunale Rechnungs- und Steuerwesen. 
Sie erarbeiten transparente und klare Entscheidungs-
grundlagen für den Gemeinderat und die Bereichsverant-
wortlichen.  
Der Bereich Steuern ist verantwortlich für die Steuerver-
anlagung und den Steuerbezug verschiedener Steuern, 
insbesondere für die Veranlagung der Einkommens- und 
Vermögenssteuern sowie der Erbschafts-, Handände-
rungs- und Grundstückgewinnsteuern. Rechtsgleichheit 
und Rechtssicherheit prägen den Vollzug der Steuerge-
setze. Im Interesse der Steuerpflichtigen wird eine kom-
petente, rasche und transparente Servicequalität ange-
strebt und eine hohe Veranlagungsqualität ausgewiesen. 
Er wird als kundenfreundliche und kompetente Dienst-
leister wahrgenommen, vertritt jedoch eine konsequente 
Haltung im Mahnwesen. Der Bereich ist verantwortlich 
für die Budgetierung der Steuererträge.  
Der Bereich Finanzen ist verantwortlich für die Planung 
und Steuerung der Geldflüsse in der Gemeinde. Er orga-
nisiert den Budget- und den Jahresabschlussprozess. 
Der Bereich ist verantwortlich für die zeitgerechte Bereit-
stellung der Unterlagen für die Kontrollorgane. Mit regel-
mässigen Finanzauswertungen stellt er die Informatio-
nen dem Gemeinderat und der Verwaltung zur Verfü-
gung.  
 

Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislatur-
programm: Massnahmen 2022 
Der Aufgabenbereich orientiert sich an der Gemein-
destrategie. Dazu werden für die Langfristplanung die 
entsprechenden Instrumente aufgebaut. Kernstück ist 
eine Finanzstrategie mit der die Steuerung der Liquidität 
und der Nettoverschuldung verbindlich festgelegt wird. 
 
Lagebeurteilung  
Nachdem der Steuerertrag pro Einwohner bis in das Jahr 
2020 gestiegen ist, stagniert dieser in den Folgejahren.  
Durch die Überbauungen der Allmendstrasse und Moss-
matt wurde ein Wachstum der Steuerkraft erwartet. Die 
aktuelle Entwicklung bleibt jedoch hinter den Erwartun-
gen zurück. Über alles geht das durchschnittliche Ein-
kommen pro Steuerpflichtigen Einwohner zurück. Diese 
Entwicklung wurde bei der Budgetierung berücksichtigt. 
Die Landreserven neigen sich dem Ende zu. Aus diesem 
Grund werden die Sondersteuern (Handänderungs- und 
Grundstückgewinnsteuern) abnehmen. 
Bei den juristischen Personen wird mit höheren Steu-
ererträgen gerechnet, da sich die Wirtschaft recht 
schnell von den Auswirkungen der Corona-Pandemie er-
holt hat.  
Die Belastung von Egolzwil als Gebergemeinde zum Res-
sourcenausgleich wird im 2022 auf CHF 103'058 stei-
gen. Durch den Rückgang des Steuerertrags pro Einwoh-
ner wird dieser Betrag in den nächsten Jahren etwas zu-
rückgehen. 
 
Strategiereferenz 
Die vorstehenden Massnahmen dienen der Umsetzung 
der folgenden Leitsätze der Gemeindestrategie: 
 Einen stabilen Finanzhaushalt anstreben 
 

 
Chancen- / Risikobetrachtung  

Chance/Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Chance: Zuzug grosser Steuerzahler  

Höhere Steuereinnahmen 
(oberhalb der Mindestaus- 
stattung) und evtl. Senkung 
des Steuerfusses 

hoch Gemeindemarketing 

Risiko: Wegzug von grossen Steuerzah-
lern 

Fehlende Steuereinnahmen 
und evtl. Erhöhung des Steuer-
fusses 

hoch 

Zeitgemässen Standard aller Lie-
genschaften und Infrastruktur-
einrichtungen anstreben. Die Ge-
meinde soll als Wohn-, Arbeits- 
und Schulort attraktiv sein. 

Risiko: Neue zusätzliche Aufgaben die 
von Bund und Kanton auf die Gemeinden 
delegiert werden. 

Höhere Kosten hoch Mittels Abklärungen vorausschau-
end planen 

 

 

Massnahmen und Projekte 

(in CHF 1'000) Status Kosten 
Total Zeitraum ER/IR B2020 B2021 P2022 P2023 P2024 

          

Messgrössen 
Messgrösse Art Zielgrösse R2020 B2021 B2022 P2023 P2024 P2025 

Steuerfuss Einheit 2.00 2.00 2.00 2.05 2.10 2.10 2.10 

Steuerkraft (ord. Gemeinde-
steuern auf 1 Einheit) Betrag statistisch 1'689 n/e* n/e* n/e* n/e* n/e* 

*Diese Zahlen werden von der Dienststelle Steuern bzw. von LUSTAT errechnet. Im Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für 
die Botschaft sind die Zahlen noch nicht vorgelegen. 

Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

Saldo Globalbudget -5'381 -5'202  -5'194* -0.2% -5'501** -5'686**  -5'986**

Aufwand 350       303       409       35.0% 368       377       336        
Total Ertrag -5'731   -5'505   -5'603   1.8% -5'869   -6'063    -6'322    

Leistungsgruppen
Aufwand 245       211       257       21.8%

Steuern 1) bis 3) Ertrag -5'408   -5'179   -5'263   1.6%
Saldo -5'163   -4'968   -5'006   0.8%
Aufwand 105       92         152       65.2%

Finanzen Ertrag -323      -326      -340      4.3%
Saldo -218      -234      -188      -19.7%

 

Investitionsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

AAuussggaabbeenn  -        -        -        0.0% -         -         -         

Einnahmen -         -         -         0.0% -         -         -         

Nettoinvestitionen -         -         -         0.0% -         -         -         

 

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) 

1) Die Steuererträge 2022 wurden anhand der provisorischen Steuerveranlagungen für das Jahr 2021, unter Einbezug 
der Zu- und Wegzüger, berechnet. 
2) Die Steuereinnahmen fallen gegenüber dem Vorjahr um ca. CHF 40'000 höher aus. Wie bereits erwähnt wurde bei 
den natürlichen Personen zurückhaltend budgetiert. Für die zukünftigen Planjahre (2023 bis 2025) wird eine Steu-
erentwicklung der natürlichen Personen von 3 % angenommen.  
3) Bei den juristischen Personen wird mit einem Mehrertrag gerechnet. Der Wachstumsparameter juristische Personen 
von 5 % wurde auf Basis der Akontorechnungen 2021 berechnet. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird mit einem Wachstum 
von 3 % kalkuliert. 
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Massnahmen und Projekte 

(in CHF 1'000) Status Kosten 
Total Zeitraum ER/IR B2020 B2021 P2022 P2023 P2024 

          

Messgrössen 
Messgrösse Art Zielgrösse R2020 B2021 B2022 P2023 P2024 P2025 

Steuerfuss Einheit 2.00 2.00 2.00 2.05 2.10 2.10 2.10 

Steuerkraft (ord. Gemeinde-
steuern auf 1 Einheit) Betrag statistisch 1'689 n/e* n/e* n/e* n/e* n/e* 

*Diese Zahlen werden von der Dienststelle Steuern bzw. von LUSTAT errechnet. Im Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für 
die Botschaft sind die Zahlen noch nicht vorgelegen. 

Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

Saldo Globalbudget -5'381 -5'202  -5'194* -0.2% -5'501** -5'686**  -5'986**

Aufwand 350       303       409       35.0% 368       377       336        
Total Ertrag -5'731   -5'505   -5'603   1.8% -5'869   -6'063    -6'322    

Leistungsgruppen
Aufwand 245       211       257       21.8%

Steuern 1) bis 3) Ertrag -5'408   -5'179   -5'263   1.6%
Saldo -5'163   -4'968   -5'006   0.8%
Aufwand 105       92         152       65.2%

Finanzen Ertrag -323      -326      -340      4.3%
Saldo -218      -234      -188      -19.7%

 

Investitionsrechnung R2020 B2021 B2022 Abw.% P2023 P2024 P2025
in 1'000 CHF 

AAuussggaabbeenn  -        -        -        0.0% -         -         -         

Einnahmen -         -         -         0.0% -         -         -         

Nettoinvestitionen -         -         -         0.0% -         -         -         

 

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) 

1) Die Steuererträge 2022 wurden anhand der provisorischen Steuerveranlagungen für das Jahr 2021, unter Einbezug 
der Zu- und Wegzüger, berechnet. 
2) Die Steuereinnahmen fallen gegenüber dem Vorjahr um ca. CHF 40'000 höher aus. Wie bereits erwähnt wurde bei 
den natürlichen Personen zurückhaltend budgetiert. Für die zukünftigen Planjahre (2023 bis 2025) wird eine Steu-
erentwicklung der natürlichen Personen von 3 % angenommen.  
3) Bei den juristischen Personen wird mit einem Mehrertrag gerechnet. Der Wachstumsparameter juristische Personen 
von 5 % wurde auf Basis der Akontorechnungen 2021 berechnet. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird mit einem Wachstum 
von 3 % kalkuliert. 
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Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum 
Aufgaben- und Finanzplan und zum Budget 
 
Antrag 
Der Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan für 
die Periode 2022 bis 2025 und das Budget für das Jahr 
2022 verabschiedet und beantragt Folgendes:  
 
1. Vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2022 

bis 2025 sei zustimmend Kenntnis zu nehmen.  
 

2. Das Budget für das Jahr 2022 sei mit einem Auf-
wandüberschuss von CHF 492'330, mit Investitions-
ausgaben von CHF 2'317'600 sowie mit einem 
Steuerfuss von 2.05 Einheiten zu genehmigen. 

 
Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht zum 
Aufgaben- und Finanzplan und zum Budget für die Peri-
ode 2021 bis 2024 wird den Stimmberechtigten wie 
folgt eröffnet: 
 
«Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das 
Budget 2021 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2021 
- 2024 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere 
mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten 
Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde 
die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwick-
lung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht 
vom 15. April 2021 keine Anhaltspunkte festgestellt, 
die eine aufsichtsrechtliche Massnahme erfordern wür-
den. » 
 
 
Verfügung 
Der Aufgaben- und Finanzplan und das Budget werden 
der Controllingkommission übergeben. Diese erstattet 
über das Prüfungsergebnis zu Handen des Gemeindera-
tes und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt 
diesen eine Empfehlung über die Genehmigung des 
Budgets ab. 
 
 

Egolzwil, 25. Oktober 2021 
 
Gemeinderat Egolzwil 
Pascal Muff  Margrit Bucher 
Gemeindepräsident  Gemeindeschreiberin 
 
 
 
Bericht der Controlling-Kommission an die Stimm-
berechtigten der Gemeinde Egolzwil 
 
Als Controllingkommission haben wir den Aufgaben- und 
Finanzplan für die Periode vom 01.01.2022 bis 
31.12.2025 und das Budget (Erfolgsrechnung und Inves-
titionsrechnung) inkl. Steuerfuss für das Jahr 2022 der 
Gemeinde Egolzwil beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auf-
trag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemein-
den, Kapitel 2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Aufgaben- 
und Finanzplan sowie das Budget den gesetzlichen Vor-
schriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde er-
achten wir als angemessen. 
 
Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 
2.05 Einheiten beurteilen wir als notwendig.   
 
Wir empfehlen, das vorliegende Budget mit einem Auf-
wandüberschuss von CHF 492'330 und einem Steuer-
fuss von 2.05 Einheiten sowie Investitionen von  
CHF 2'317'600 zu genehmigen. 
 
 
Egolzwil, 25. Oktober 2021 
 
 
Controllingkommission Egolzwil 
 
Edi Wigger, Präsident 
Karin Döös, Mitglied 
Sonja Knuchel, Mitglied 
Daniel Preisig, Mitglied 
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Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum 
Aufgaben- und Finanzplan und zum Budget 
 
Antrag 
Der Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan für 
die Periode 2022 bis 2025 und das Budget für das Jahr 
2022 verabschiedet und beantragt Folgendes:  
 
1. Vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2022 

bis 2025 sei zustimmend Kenntnis zu nehmen.  
 

2. Das Budget für das Jahr 2022 sei mit einem Auf-
wandüberschuss von CHF 492'330, mit Investitions-
ausgaben von CHF 2'317'600 sowie mit einem 
Steuerfuss von 2.05 Einheiten zu genehmigen. 

 
Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht zum 
Aufgaben- und Finanzplan und zum Budget für die Peri-
ode 2021 bis 2024 wird den Stimmberechtigten wie 
folgt eröffnet: 
 
«Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das 
Budget 2021 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2021 
- 2024 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere 
mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten 
Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde 
die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwick-
lung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht 
vom 15. April 2021 keine Anhaltspunkte festgestellt, 
die eine aufsichtsrechtliche Massnahme erfordern wür-
den. » 
 
 
Verfügung 
Der Aufgaben- und Finanzplan und das Budget werden 
der Controllingkommission übergeben. Diese erstattet 
über das Prüfungsergebnis zu Handen des Gemeindera-
tes und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt 
diesen eine Empfehlung über die Genehmigung des 
Budgets ab. 
 
 

Egolzwil, 25. Oktober 2021 
 
Gemeinderat Egolzwil 
Pascal Muff  Margrit Bucher 
Gemeindepräsident  Gemeindeschreiberin 
 
 
 
Bericht der Controlling-Kommission an die Stimm-
berechtigten der Gemeinde Egolzwil 
 
Als Controllingkommission haben wir den Aufgaben- und 
Finanzplan für die Periode vom 01.01.2022 bis 
31.12.2025 und das Budget (Erfolgsrechnung und Inves-
titionsrechnung) inkl. Steuerfuss für das Jahr 2022 der 
Gemeinde Egolzwil beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auf-
trag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemein-
den, Kapitel 2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Aufgaben- 
und Finanzplan sowie das Budget den gesetzlichen Vor-
schriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde er-
achten wir als angemessen. 
 
Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 
2.05 Einheiten beurteilen wir als notwendig.   
 
Wir empfehlen, das vorliegende Budget mit einem Auf-
wandüberschuss von CHF 492'330 und einem Steuer-
fuss von 2.05 Einheiten sowie Investitionen von  
CHF 2'317'600 zu genehmigen. 
 
 
Egolzwil, 25. Oktober 2021 
 
 
Controllingkommission Egolzwil 
 
Edi Wigger, Präsident 
Karin Döös, Mitglied 
Sonja Knuchel, Mitglied 
Daniel Preisig, Mitglied 

  

 

Traktandum 3 
 
Beschlussfassung über die Revision des Feuerwehrreglements der Gemeinden  
Egolzwil und Wauwil 
 
Das Gesetz über den Feuerschutz aus dem Jahr 1957 
wurde vom Kantonsrat am 10. September 2018 auf den 
1. Juli 2019 geändert. Diese Änderungen haben auch 
Auswirkungen auf das Feuerwehrreglement der Gemein-
den Egolzwil und Wauwil. Dieses Reglement ist seit dem 
1. Januar 2000 in Kraft und wurde von den beiden Ge-
meindeversammlungen am 14. Dezember 1999 (Wau-
wil) und 21. Februar 2000 (Egolzwil) verabschiedet und 
am 16. Mai 2000 durch die Gebäudeversicherung des 
Kantons Luzern genehmigt.  
 
Das Feuerwehrreglement enthält vollziehende und er-
gänzende Bestimmungen zu den kantonalen Vorschrif-
ten zum Feuerwehr- und Löschwesen. Im Zusammen-
hang mit der Anpassungen der Bestimmungen auf das 
neue Gesetz über den Feuerschutz ist zugleich die Gele-
genheit wahrgenommen worden, das Reglement insge-
samt zu überprüfen.  
 
Das vorliegende Reglement stützt sich auf das Muster-
reglement der Gebäudeversicherung des Kantons Lu-
zern. Es ist deutlich schlanker und übersichtlicher als 
das bisherige. An den Pflichten und Aufgaben der Feuer-
wehr Wauwil-Egolzwil ändert sich daran nichts. 
 
Die Feuerwehrkommission Wauwil-Egolzwil hat bei der 
Erarbeitung des Reglements mitgewirkt und ist somit mit 
der vorliegenden Version einverstanden. Die Vorprüfung 
des Entwurfes durch die Gebäudeversicherung Luzern 
(Feuerwehrinspektorat Luzern) ist erfolgt. Die verlangten 
Anpassungen sind eingeflossen und die Bewilligung des 
Reglements wird in Aussicht gestellt. 
 
Das Reglement tritt nach Genehmigung durch die Ge-
meindeversammlungen der Gemeinden Egolzwil und 
Wauwil auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
 

Bericht der Controlling-Kommission 
Als Controlling-Kommission haben wir den rechtssetzen-
den Erlass «Feuerwehrreglement der politischen Ge-
meinden Wauwil und Egolzwil» beurteilt.  
Unsere Beurteilung erfolgt nach dem gesetzlichen Auf-
trag sowie dem Handbuch über das Finanzhaushaltge-
setz der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. 
Gemäss unserer Beurteilung ist der Entwurf mit den 
massgebenden gesetzlichen und verfassungsmässigen 
Grundlagen im Bund, Kanton und der Gemeinde verein-
bar. Die Bestimmungen sind klar und verständlich formu-
liert und berücksichtigen die kommunalen Gegebenhei-
ten. Darüber hinaus sind die Auswirkungen des Erlasses 
genügend klar und vollständig dargelegt. 
 
Wir empfehlen, den rechtssetzenden Erlass «Feuerwehr-
reglement der politischen Gemeinden Wauwil und Egolz-
wil» zu genehmigen. 
 
Egolzwil, 25. Oktober 2021 
 
 
Controllingkommission Egolzwil 
 
Edi Wigger, Präsident 
Karin Döös, Mitglied 
Sonja Knuchel, Mitglied 
Daniel Preisig, Mitglied 
 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, der Revision des Feuer-
wehrreglements der politischen Gemeinden Egolzwil und 
Wauwil zuzustimmen. Das Reglement soll auf den 1. Ja-
nuar 2022 in Kraft treten. 
 
Das Feuerwehrreglement ist im Anhang (2) dieser Bot-
schaft abgedruckt. 
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Traktandum 4 
 
Beschlussfassung über die Revision des Abfallentsorgungsreglements der Gemeinde Egolzwil 
 
Ausgangslage 
Das heute gültige Abfallentsorgungsreglement der Ge-
meinde Egolzwil wurde an der Gemeindeversammlung 
vom 25. September 2002 genehmigt. Seither sind in der 
Abfallentsorgung und Abfallverwertung auf Bundes-, 
Kantons- sowie auf regionaler Ebene verschiedene neue 
Regelungen erlassen worden: 
 
 Bundesverordnung über die Vermeidung und die 

Entsorgung von Abfällen vom 4. Dezember 2015 
 Muster-Reglement über die Abfallentsorgung des 

Kantons Luzern vom November 2019 
 Reglement über die Abfallverwertung durch den Ge-

meindeverband für Abfallverwertung Luzern-Land-
schaft (GALL) vom 1. Januar 2019 

 
Die Gemeinde Egolzwil ist in ihrem Gemeindegebiet für 
die Entsorgung von Siedlungsabfällen zuständig. Sie ist 
verpflichtet, geeignete Massnahmen zu fördern, die eine 
umweltgerechte Behandlung von Siedlungsabfällen nach 
dem nachstehenden Grundsatz ermöglichen: 
 
«Vermeiden – Vermindern – Verwerten – umwelt-
gerechte Entsorgung» 
 
Sie ist zudem verpflichtet, zeitgemässe Angebote zur Se-
paratentsorgung zu schaffen sowie Separatsammlungen 
zu organisieren. Ziel ist es, die durch Abfälle entste-
hende Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten, 
Ressourcen zu schonen und Kosten zu optimieren. 
 
Der Gemeindeverband für Abfallverwertung Luzern-
Landschaft (GALL) organisiert im Auftrag der 72 Ver-
bandsgemeinden die Sammlung sowie die Entsorgung 
der Siedlungsabfälle. Zudem bietet er zeitgemässe An-
gebote zur Separatentsorgung verschiedener Wertstoffe 
an. Die Gemeinde Egolzwil ist diesem Verband ange-
schlossen und hat zum Zweck der regionalen Entsorgung 
der Siedlungsabfälle ihr Reglement anzupassen. Die 
wichtigsten Veränderungen sind: 
 Harmonisierung der Begrifflichkeiten und Definition 

der Abfallarten gemäss der Verordnung über die 
Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 

 Angleichung an das Reglement über die Abfallver-
wertung des Gemeindeverbands für Abfallverwer-
tung Luzern-Landschaft (GALL) 

 Korrekturen aus dem kantonalen Muster-Reglement 
 Gebührenregelung der Kehrichtgrundgebühr 
 

Harmonisierung der Begrifflichkeiten und Defini-
tion der Abfallarten 
Mit der per 1. Januar 2019 in Kraft gesetzten Verordnung 
über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(VVEA) haben sich in der Abfallentsorgung Änderungen 
ergeben. Die Verordnung über die Vermeidung und die 
Entsorgung von Abfällen dient der Bewältigung und Har-
monisierung der anspruchsvollen aber wichtigen Voll-
zugsaufgaben im Bereich der Abfallbewirtschaftung. In 
das neue Reglement wurden die Begrifflichkeiten sowie 
die Definition und der Umfang der einzelnen Abfallfrakti-
onen übernommen. Dies erlaubt eine klare Trennung der 
verschiedenen Wertstoffe/Abfälle bei der umweltge-
rechten Behandlung und schafft Transparenz für die Be-
völkerung. 
 
Reglement über die Abfallverwertung des Gemein-
deverbands für Abfallverwertung Luzern-Land-
schaft (GALL) 
Das Reglement über die Abfallverwertung des Gemein-
deverbands für Abfallverwertung Luzern-Landschaft 
(GALL) bildet die Grundlage für das gesamtrevidierte 
Reglement über die Abfallentsorgung der Gemeinde  
Egolzwil. Diverse Vorschriften und Bestimmungen für 
eine geregelte Kehrichtentsorgung wurden aus dem Reg-
lement des GALL übernommen und/oder gelten als 
Grundlage des Abfallentsorgungsreglements der Ge-
meinde Egolzwil. 
 Aufgabenteilung zwischen dem GALL und den Ge-

meinden (Delegationen) 
 Grundsätze der Abfallsammlung (Bereitstellung und 

Abfallgebinde) 
 Abfallgebühren (Gewichts- und Andockgebühr, 

Sack- und Sperrgutgebühr) 
 
Neues kantonales Muster-Reglement 
Das Muster-Reglement des Kantons wurde im Jahr 2019 
überarbeitet. Dabei flossen Erfahrungen aus der prakti-
schen Anwendung sowie Anpassungen übergeordneter 
Gesetze in das neue Muster-Reglement ein. Verschie-
dene Formulierungen wurden präzisiert und den aktuel-
len Bedürfnissen und Erfahrungen angepasst. Zudem 
wurden fehlende Artikel ergänzt sowie Zuständigkeiten 
und Bezeichnungen von Fachstellen aktualisiert. 
 
Gebührenregelung Grundgebühr 
Bis anhin wurde die Bewirtschaftung und der Unterhalt 
der Sammelstelle Werkhof Kirchmatt 8, die Sammlung 
der Weihnachtsbäume, die Bewirtschaftung der Abfallei-
mer sowie der administrative Aufwand der Gemeinde 
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Traktandum 4 
 
Beschlussfassung über die Revision des Abfallentsorgungsreglements der Gemeinde Egolzwil 
 
Ausgangslage 
Das heute gültige Abfallentsorgungsreglement der Ge-
meinde Egolzwil wurde an der Gemeindeversammlung 
vom 25. September 2002 genehmigt. Seither sind in der 
Abfallentsorgung und Abfallverwertung auf Bundes-, 
Kantons- sowie auf regionaler Ebene verschiedene neue 
Regelungen erlassen worden: 
 
 Bundesverordnung über die Vermeidung und die 

Entsorgung von Abfällen vom 4. Dezember 2015 
 Muster-Reglement über die Abfallentsorgung des 

Kantons Luzern vom November 2019 
 Reglement über die Abfallverwertung durch den Ge-

meindeverband für Abfallverwertung Luzern-Land-
schaft (GALL) vom 1. Januar 2019 

 
Die Gemeinde Egolzwil ist in ihrem Gemeindegebiet für 
die Entsorgung von Siedlungsabfällen zuständig. Sie ist 
verpflichtet, geeignete Massnahmen zu fördern, die eine 
umweltgerechte Behandlung von Siedlungsabfällen nach 
dem nachstehenden Grundsatz ermöglichen: 
 
«Vermeiden – Vermindern – Verwerten – umwelt-
gerechte Entsorgung» 
 
Sie ist zudem verpflichtet, zeitgemässe Angebote zur Se-
paratentsorgung zu schaffen sowie Separatsammlungen 
zu organisieren. Ziel ist es, die durch Abfälle entste-
hende Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten, 
Ressourcen zu schonen und Kosten zu optimieren. 
 
Der Gemeindeverband für Abfallverwertung Luzern-
Landschaft (GALL) organisiert im Auftrag der 72 Ver-
bandsgemeinden die Sammlung sowie die Entsorgung 
der Siedlungsabfälle. Zudem bietet er zeitgemässe An-
gebote zur Separatentsorgung verschiedener Wertstoffe 
an. Die Gemeinde Egolzwil ist diesem Verband ange-
schlossen und hat zum Zweck der regionalen Entsorgung 
der Siedlungsabfälle ihr Reglement anzupassen. Die 
wichtigsten Veränderungen sind: 
 Harmonisierung der Begrifflichkeiten und Definition 

der Abfallarten gemäss der Verordnung über die 
Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 

 Angleichung an das Reglement über die Abfallver-
wertung des Gemeindeverbands für Abfallverwer-
tung Luzern-Landschaft (GALL) 

 Korrekturen aus dem kantonalen Muster-Reglement 
 Gebührenregelung der Kehrichtgrundgebühr 
 

Harmonisierung der Begrifflichkeiten und Defini-
tion der Abfallarten 
Mit der per 1. Januar 2019 in Kraft gesetzten Verordnung 
über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(VVEA) haben sich in der Abfallentsorgung Änderungen 
ergeben. Die Verordnung über die Vermeidung und die 
Entsorgung von Abfällen dient der Bewältigung und Har-
monisierung der anspruchsvollen aber wichtigen Voll-
zugsaufgaben im Bereich der Abfallbewirtschaftung. In 
das neue Reglement wurden die Begrifflichkeiten sowie 
die Definition und der Umfang der einzelnen Abfallfrakti-
onen übernommen. Dies erlaubt eine klare Trennung der 
verschiedenen Wertstoffe/Abfälle bei der umweltge-
rechten Behandlung und schafft Transparenz für die Be-
völkerung. 
 
Reglement über die Abfallverwertung des Gemein-
deverbands für Abfallverwertung Luzern-Land-
schaft (GALL) 
Das Reglement über die Abfallverwertung des Gemein-
deverbands für Abfallverwertung Luzern-Landschaft 
(GALL) bildet die Grundlage für das gesamtrevidierte 
Reglement über die Abfallentsorgung der Gemeinde  
Egolzwil. Diverse Vorschriften und Bestimmungen für 
eine geregelte Kehrichtentsorgung wurden aus dem Reg-
lement des GALL übernommen und/oder gelten als 
Grundlage des Abfallentsorgungsreglements der Ge-
meinde Egolzwil. 
 Aufgabenteilung zwischen dem GALL und den Ge-

meinden (Delegationen) 
 Grundsätze der Abfallsammlung (Bereitstellung und 

Abfallgebinde) 
 Abfallgebühren (Gewichts- und Andockgebühr, 

Sack- und Sperrgutgebühr) 
 
Neues kantonales Muster-Reglement 
Das Muster-Reglement des Kantons wurde im Jahr 2019 
überarbeitet. Dabei flossen Erfahrungen aus der prakti-
schen Anwendung sowie Anpassungen übergeordneter 
Gesetze in das neue Muster-Reglement ein. Verschie-
dene Formulierungen wurden präzisiert und den aktuel-
len Bedürfnissen und Erfahrungen angepasst. Zudem 
wurden fehlende Artikel ergänzt sowie Zuständigkeiten 
und Bezeichnungen von Fachstellen aktualisiert. 
 
Gebührenregelung Grundgebühr 
Bis anhin wurde die Bewirtschaftung und der Unterhalt 
der Sammelstelle Werkhof Kirchmatt 8, die Sammlung 
der Weihnachtsbäume, die Bewirtschaftung der Abfallei-
mer sowie der administrative Aufwand der Gemeinde 

 

über die Grundgebühr von CHF 40 je Steuerpflichte/r 
und Jahr finanziert. Auch dienten die Gebühren dazu ille-
gal abgelagerte Abfälle, für welche keine Verursachen-
den evaluiert werden können, zu entsorgen. Solche an-
fallenden Kosten können mit der aktuell gültigen Gebüh-
renregelung nicht mehr flächendeckend finanziert wer-
den. Die Spezialfinanzierung verzeichnet eine Entnahme. 
Das heisst, die Abfallentsorgung wird mit Steuergeldern 
quersubventioniert. Mit der Überarbeitung der Gebüh-
renpflicht und der Erhöhung des Grundtarifs kann die-
sem Umstand Rechnung getragen werden.  
Überschüsse und Defizite der Vorjahre werden bei der 
Berechnung der Grundgebühr berücksichtigt. Per 1. Ja-
nuar 2022 soll die Grundgebühr wie folgt festgelegt wer-
den: 
 
Grundgebühr (gültig ab 01.01.2022) 

Volljährige, im gemeindegebiet wohnende  
Personen 

CHF   55.00 

Firmen, mit Niederlassung oder Zweigniederlas-
sung 

CHF 110.00 

Einzelfirmen CHF 110.00 
Vereine mit einem Grundstück CHF 110.00 

 
Grundgebühr (gültig bis 31.12.2021) 

Steuerpflichtige/r (pro Steuersubjekt) CHF   40.00 
Gewerbebetriebe CHF   80.00 

 
Die daraus resultierenden Änderungen werden an fol-
genden Beispielen aufgezeigt: 
 

Gültig bis 31.12.2021 Gültig ab 01.01.2022 

  
Ehemann- und frau werden zu-
sammen besteuert, gelten als 

ein Steuersubjekt und bezahlen 
CHF 40.00/Jahr. 

Ehemann- und frau sind beide 
volljährig, in Egolzwil wohnhaft 

und bezahlen je CHF 
55.00/Jahr. 

19-jähriger Sohn, ist steuer-
pflichtig und bezahlt CHF 

40.00/Jahr, 

19-jähriger Sohn, ist volljährig, 
in Egolzwil wohnhaft und be-

zahlt CHF 55.00/Jahr. 
16-jährige Tochter, wohnt bei 
den Eltern in Egolzwil und be-

zahlt CHF 00.00/Jahr. 

16-jährige Tochter, wohnt bei 
den Eltern in Egolzwil und be-

zahlt CHF 00.00/Jahr. 
Insgesamt CHF 80.00/Jahr Insgesamt CHF 165.00/Jahr 

 
Gültig bis 31.12.2021 Gültig ab 01.01.2022 

  
Lebenspartner, beide sind  

steuerpflichtig und bezahlen je 
CHF 40.00/Jahr. 

Lebenspartner, beide volljährig, 
in Egolzwil wohnhaft und bezah-

len je CHF 55.00/Jahr. 
Insgesamt CHF 80.00/Jahr Insgesamt CHF 110.00/Jahr 

 
 
 
 

Empfehlung des Gemeinderats 
Der Gemeinderat Egolzwil ist überzeugt, mit der Revision 
des Abfallentsorgungsreglements der Gemeinde Egolz-
wil die bestehenden Rechtsgrundlagen hinsichtlich ver-
änderter Rahmenbedingungen zu optimieren. Die neue 
Fassung wird es ihm ermöglichen, seine Aufgaben im Be-
reich der Abfallentsorgung nach dem Grundsatz «Ver-
meiden – Vermindern – Verwerten – umweltgerechte 
Entsorgung» auch weiterhin verursachergerecht, kosten-
deckend und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger 
erfüllen zu können. 
 
Bericht der Controlling-Kommission 
Als Controlling-Kommission haben wir den rechtssetzen-
den Erlass «Abfallentsorgungsreglement» beurteilt.  
 
Unsere Beurteilung erfolgt nach dem gesetzlichen Auf-
trag sowie dem Handbuch über das Finanzhaushaltge-
setz der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Beurteilung ist der Entwurf mit den 
massgebenden gesetzlichen und verfassungsmässigen 
Grundlagen im Bund, Kanton und der Gemeinde verein-
bar. Die Bestimmungen sind klar und verständlich formu-
liert und berücksichtigen die kommunalen Gegebenhei-
ten. Darüber hinaus sind die Auswirkungen des Erlasses 
genügend klar und vollständig dargelegt. 
 
Wir empfehlen, den rechtssetzenden Erlass «Abfallent-
sorgungsreglement» zu genehmigen. 
 
Egolzwil, 25. Oktober 2021 
 
Controllingkommission Egolzwil 
 
Edi Wigger, Präsident 
Karin Döös, Mitglied 
Sonja Knuchel, Mitglied 
Daniel Preisig, Mitglied 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat Egolzwil beantragt, dem revidierten 
Abfallentsorgungsreglement zuzustimmen. Das Regle-
ment sei auf den 1. Januar 2022 in Kraft zu setzen. 
 
Das Abfallentsorgungsreglement ist im Anhang (3) die-
ser Botschaft abgedruckt. 
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Traktandum 5 
 
Beschlussfassung über den Zusammenschluss zum Gemeindeverband «Musikschule Region 
Willisau» mit Genehmigung der Statuten und des Reglements 
 
Mit der Volksabstimmung vom 19. Mai 2019 wurde das 
Gesetz über die Aufgaben- und Finanzreform 18 ange-
nommen, welche ebenfalls Auswirkungen auf die Musik-
schullandschaft im Kanton Luzern hat. Gemäss Weisung 
des Kantons Luzern vom 22. September 2020 für Musik-
schulen und Gemeindebehörden wurde festgelegt, dass 
ab Beginn des Schuljahres 2022/2023 eine kommunale 
Musikschule über eine sinnvolle Grösse von mindestens 
500 Fachbelegungen verfügen muss. 
 
Ausgangslage der Musikschule Region Schötz 
Die Musikschule Region Schötz weist im Schuljahr 
2021/2022 eine Zahl von ca. 266 Fachbelegungen auf 
und liegt somit klar unter der vom Kanton geforderten 
Grösse. Der Zusammenschluss mit einer angrenzenden 
Musikschule ist daher anzustreben. Die Gemeinderäte 
Willi Geiser von Egolzwil und Werner Eggenberger von 
Schötz haben demzufolge das Gespräch mit den Ress-
ortverantwortlichen der umliegenden Musikschulen ge-
sucht. 
 
Zukünftiger Partner 
Die Musikschule Region Willisau mit den Gemeinden 
Willisau, Ettiswil und Alberswil zeigte sich von Beginn 
weg als aufgeschlossener Partner für das Anliegen der 
Musikschule Region Schötz. Daneben zeigten auch an-
dere ihr Interesse an einem Zusammenschluss mit der 
Musikschule Region Willisau: Musikschule Hergiswil-
Menznau sowie die Musikschule Luzerner Hinterland 
(Gemeinden Altbüron, Fischbach, Grossdietwil, Luthern, 
Ufhusen, Zell). Im März 2021 genehmigten die Gemein-
deräte von Egolzwil und Schötz die Aufnahme der Fusi-
onsgespräche zu einer gemeinsamen Musikschule.  
 
In den Verhandlungen in der dafür eingesetzten Steue-
rungsgruppe standen folgende Aspekte im Vordergrund: 
 Der Unterricht für die Lernenden wie auch das En-

semblespiel wird weiterhin dezentral in der jeweiligen 
Gemeinde angeboten. Die Lernenden erhalten zu-
sätzlich Zugang zu verschiedenen Formationen, wel-
che sie in ihrer musikalischen Entwicklung auch über 
die Gemeindegrenze hinaus fördert.  

 Die Musiklehrpersonen werden übernommen und un-
terrichten in ihrem gewohnten Umfeld. Mit dem Zu-
sammenschluss erhalten sie die Möglichkeit, bei ei-
nem grossen und attraktiven Arbeitgeber ihre päda-
gogische Tätigkeit auszuüben. 

 Mit Konzerten in den einzelnen Dörfern wird die Mu-
sikschule auch nach dem Zusammenschluss stets 

hör- und sichtbar sein. Grössere gemeinsame Pro-
jekte sind durch die Nutzung der vorhandenen Syner-
gien einfacher realisierbar. 

 Die Musikschulleitungen wie auch die gesamte Admi-
nistration bleiben auch für die «neue» Musikschule 
Region Willisau tätig und dienen als direkte An-
sprechperson. Bestehende oder geplante Konzepte 
in den einzelnen Dörfern können so weiterentwickelt 
werden. 

 Der Zusammenschluss zur Musikschule Region 
Willisau ermöglicht den Ausbau und die Stärkung der 
musikalischen Bildungslandschaft in der Region, von 
welcher Jung und Alt gleichermassen profitieren kön-
nen. 

 
Statuten und Reglement der «neuen» Musikschule 
Region Willisau 
Mit den Statuten und dem Reglement wurden die Eck-
pfeiler für den Zusammenschluss zur Musikschule Re-
gion Willisau auf den 1. August 2022 gelegt. Die «neue» 
Musikschule umfasst anschliessend insgesamt 13 Ge-
meinden mit einer Zahl von ca. 1'600 Fachbelegungen. 
Im Budget wurden die Projektkosten wie auch die Kos-
ten nach dem Zusammenschluss einberechnet. Ein Leis-
tungsauftrag wird zusammen mit dem Musikschulpro-
gramm auf das Schuljahr 2022/2023 erstellt und legt 
die Entwicklung der Musikschule in den kommenden 
Jahren fest.  
 
Der Gemeinderat Egolzwil sieht einen grossen Mehrwert 
für die Entwicklung der Musikschule Region Schötz hin 
zu einer grossen, regionalen Bildungsinstitution. Er emp-
fiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, den 
vorliegenden Statuten und dem Reglement für den Zu-
sammenschluss zur Musikschule Region Willisau zuzu-
stimmen. 
 
Bericht der Controlling-Kommission 
Als Controlling-Kommission haben wir die rechtssetzen-
den Erlasse «Statuten Gemeindeverband der Musik-
schule Region Willisau» und «Reglement der Musikschule 
Region Willisau» beurteilt.  
 
Unsere Beurteilung erfolgt nach dem gesetzlichen Auf-
trag sowie dem Handbuch über das Finanzhaushaltge-
setz der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. Gemäss un-
serer Beurteilung ist der Entwurf mit den massgebenden 
gesetzlichen und verfassungsmässigen Grundlagen im 
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Bund, Kanton und der Gemeinde vereinbar. Die Bestim-
mungen sind klar und verständlich formuliert und be-
rücksichtigen die kommunalen Gegebenheiten. Darüber 
hinaus sind die Auswirkungen des Erlasses genügend 
klar und vollständig dargelegt. 
 
Wir empfehlen, die rechtssetzenden Erlasse «Statuten 
Gemeindeverband der Musikschule Region Willisau» und 
«Reglement der Musikschule Region Willisau» zu geneh-
migen. 
 
 
Egolzwil, 25. Oktober 2021 
 
 
 
 
 
 

Controlling-Kommission Egolzwil 
 
Edi Wigger, Präsident 
Karin Döös, Mitglied 
Sonja Knuchel, Mitglied 
Daniel Preisig, Mitglied 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, dem Beitritt zum Gemein-
deverband der Musikschule Region Willisau zuzustim-
men und die Statuten des Gemeindeverbandes der Mu-
sikschule Region Willisau und das Reglement der Musik-
schule Region Willisau zu genehmigen. 
 
Die Statuten des Gemeindeverbandes der Musikschule 
Region Willisau und das Reglement sind im Anhang (4 
und 5) in dieser Botschaft abgedruckt. 
 

 
 
Traktandum 6 
 
Wahl der externen Revisionsstelle für die Amtsdauer 2022 - 2023 
 
Gemäss Art. 31 der Gemeindeordnung prüft die externe 
Revisionsstelle die Jahresrechnung und die Abrechnun-
gen über die Sonder- und Zusatzkredite hinsichtlich 
Richtigkeit und Vollständigkeit. Sie erstattet der Ge-
meindeversammlung und dem Gemeinderat Bericht und 
gibt ihre Empfehlungen ab. Sie wird alle zwei Jahre durch 
die Gemeindeversammlung gewählt (Art. 5 Abs. 2 GO).  
 
Die Lufida Revisions AG, Luzern, wurde erstmals im Jahr 
2019 für eine Amtsdauer von zwei Jahren gewählt. Der 
Gemeinderat hat damals aufgrund von Offerten und Er-
fahrungen sowie nach Rücksprache mit der Rechnungs-
kommission die Lufida Revisions AG zur Wahl vorge-
schlagen.  
 
Die Zusammenarbeit mit der Lufida Revisions AG verläuft 
sehr professionell und kompetent. Die breite Erfahrung 
im Bereich der Revisionstätigkeit in der öffentlichen Ver-
waltung wird von dem Bereich Finanzen und Steuern 

sehr geschätzt. Für die Entwicklung der Professionalität 
in der Gemeindeverwaltung und als Unterstützung der 
Controlling-Kommission in ihrer noch neuen Tätigkeit ist 
es sinnvoll, das Mandat mit der Lufida Revisions AG wei-
terzuführen. Aus diesem Grund empfiehlt der Gemeinde-
rat die Lufida Revisions AG, Luzern, als externe Revisi-
onsstelle. Die Lufida Revisions AG, Luzern, hat sich be-
reit erklärt, dass Mandat in der Gemeinde Egolzwil wei-
terhin auszuüben. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, die Lufida Revisions AG, Lu-
zern, als externe Revisionsstelle der Einwohnergemeinde 
Egolzwil für die Amtsdauer 1. Januar 2022 bis 31. De-
zember 2023 zu wählen. 
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